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Nächster Redaktionsschluss:
21. Oktober 2018 

Nächster Erscheinungstermin:
1. November 2018

Öffnungszeiten Stadtverwaltung
Dienstag           09.00 bis 12.00 Uhr
                         13.30 bis 17.30 Uhr
Donnerstag       09.00 bis 11.00 Uhr
                         13.30 bis 15.30 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Nossen, Telefon 035242-434-17, -18, -19
Montag             09.00 bis 11.00 Uhr
Dienstag           09.00 bis 12.00 Uhr und 
                         13.30 bis 17.30 Uhr
Mittwoch           geschlossen
Donnerstag       09.00 bis 11.00 Uhr und 
                         13.30 bis 15.30 Uhr
Freitag               09.00 bis 12.00 Uhr
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Öffentliche Bekanntmachungen

Stadtverwaltung Nossen

n Bekanntmachung

Die 49. öffentliche Ratssitzung des Stadtrates der Stadt Nossen findet am Donnerstag, dem 
11. Oktober 2018, um 19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Nossen, Markt 31, 01683 Nossen,
statt.
Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nossen sind dazu recht herzlich eingeladen.

n      Tagesordnung

I.    Öffentlicher Teil

1. Bürgerfragezeit
2. Vergabe feuerwehrtechnische Bekleidung und Ausrüstung - hier Los 1: feuerwehr-

technische Bekleidung
3. Vergabe feuerwehrtechnische Bekleidung und Ausrüstung - hier Los 2: feuerwehr-

technische Ausrüstung
4. Vergabe feuerwehrtechnische Bekleidung und Ausrüstung - hier Los 3: Rollcontainer

und Tragkraftspritze
5. Beschluss zur Änderung der Mittelverwendung VwV Investkraft 
6. Beschluss zur Wahrnehmung von Vorkaufsrechten, Vergaben, Verkäufen, Erlassen und

Niederschlagungen sowie zur Annahme und Verwendung von Spenden
7. Verschiedenes und Informationen

I. Nichtöffentlicher Teil

1. Beschluss zu Vorkaufsrechten, Vergaben, Verkäufen, Erlassen und Niederschlagung
bei denen Interessen Dritter zu beachten sind

2. Verschiedenes

Nossen, den 18.09.2018

gez. U. Anke, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

n Information der Schiedsstelle 

Der nächste Termin für die Beratungen der Schiedsstelle findet am 09. Oktober 2018 in der
Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr im Rathaus Nossen, Zimmer 23, statt.

n Verstärkung des Ordnungsamtes

Das Nossener Ordnungsamt hat sich personell verstärkt. Seit dem 1. September 2018 nahm Herr
Baumgart seine Tätigkeit als Mitarbeiter im Sachgebiet Ordnung und Sicherheit auf. 
Gemeinsam mit Frau Feldmann-Kohs wird er zukünftig als Ordnungsbehörde Maßnahmen zur Abwehr
von Gefahren für die Allgemeinheit treffen. Sie schreiten ein bei Gefährdungen der Allgemeinheit bezie-
hungsweise der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung im Hoheitsgebiet der Stadt Nossen, überwa-
chen die Einhaltung der ordnungsrechtlichen Bestimmungen und können Erlaubnisse beziehungswei-
se Ausnahmegenehmigungen in bestimmten vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen erteilen. 
In der Vergangenheit mussten aufgrund der dünnen Personaldecke oftmals Prioritäten gesetzt wer-
den. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben des kommunalen Vollzugsdienstes im Außendienst wird
Herr Baumgart jetzt im Rahmen der allgemeinen Ordnungsaufgaben verstärkt neben der Gefahren-
abwehr auch Kontrollen in den Bereichen ruhender Verkehr, Anliegerpflichten und dem Vollzug von
Satzungen, Orts- und Kreisverordnungen sowie der Polizeiverordnung der Stadt Nossen gegen um-
weltschädliches Verhalten und Lärmbelästigung, zum Schutz vor öffentlicher Beeinträchtigungen
und über das Anbringen von Hausnummern durchführen. Dabei festgestellte Ordnungswidrigkeiten
sowie Beschwerden der Bürger werden aufgenommen und entsprechend geahndet. 
Weiterhin wird Herr Baumgart die Aufgaben der Verkehrsbehörde der Stadt Nossen erledigen.
Neben der Bearbeitung von Verkehrsangelegenheiten wird er sich mit Erlaubnissen, Genehmi-
gungen und Anordnungen gemäß der Straßenverkehrsordnung befassen.

Elke Steglich, SGL Ordnungsamt
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endlich schaffe ich es, mir die Zeit zu
nehmen, um diesen Artikel für das
Amtsblatt zu schreiben. Immer wie-
der hatte ich es mir vorgenommen, je-
doch dazugekommen bin ich die letz-
ten beiden Monate nicht. Nun ist eini-
ges zusammengekommen.

Nach einem außergewöhnlichen
Sommer wurde die Badesaison
2018 am Sonntag, den 16.09.2018
beendet!

Nach einem Hoch kommt meist ein Tief und nach dem Sommer be-
kanntlich der Herbst und somit auch das Ende der diesjährigen Bade-
saison. Dieser Jahrhundertsommer bescherte uns die wohl sonnigste
Badesaison der letzten Jahre. Wir haben im 111. Jahr des Bestehens
des Nossener Volksbades ein kleines Badfest gefeiert und in dieser Sai-
son 21.370 Besucher empfangen, das ist absoluter Rekord! Im letzten
Jahr waren es 13.900 Besucher. Insgesamt wurden 772 Familienkarten
verkauft, im Vergleich zum Vorjahr mit 400 Familienkarten eine Steige-
rung um über 90 %.

Die Stadtverwaltung bedankt sich bei allen Badegästen, die das Volks-
bad in der abgelaufenen Badesaison besucht haben, bei den Schwimm-
meistern Herrn Lindner und Herrn Schmidt und allen ehrenamtlichen
Unterstützern für einen reibungslosen Ablauf des Badebetriebes. Wei-
terhin bedanken wir uns bei allen, die an der Planung und Durchführung
des Badfestes zum 111-jährigen Bestehen unseres Volksbades beteiligt
waren, stellvertretend seien hier Stadtrat Steffen Post und das Team der
Badperle genannt.

Wir wünschen unseren Badegästen eine gute Zeit und hoffen, dass wir
Sie zu einer sonnigen Badesaison 2019 wieder begrüßen dürfen.

Gebaut wurde so einiges in den vergangenen Monaten.

In Ilkendorf konnte die Brücke in Richtung Radewitz fertig gestellt werden
und auch in Wunschwitz erfolgte die Verkehrsfreigabe für die sanierte
Ortsstraße (mit Kanalbau). Diese beiden Maßnahmen hatten ein Bauvolu-
men von zusammen über einer Million Euro. Die ausführenden Baufirmen
BS Hoch- und Tiefbau aus Großschirma sowie Walter Straßenbau aus
Etzdorf haben hier eine sehr gute Arbeit geleistet. Die Sanierung des Kin-
dergartens in Leuben ist weit fortgeschritten. Der Kanalbau auf dem
Hirschfelder Weg in Deutschenbora ist fast abgeschlossen. Derzeit laufen
die Kanal- und Straßenbauarbeiten in Wendischbora. Die Planungsaufträ-
ge für die Großbaustelle des nächsten Jahres, die Turnhalle der Ober-
schule, wurden nach einer europaweiten Ausschreibung vergeben.

Der Breitbandausbau durch die ENSO führt derzeit vor allem in der In-
nenstadt zu vielen und teilweise langen Straßensperrungen und Ampel-
regelungen. Leider ist hier eine Beschleunigung nicht möglich. Aller-
dings hat das Unternehmen eine Frist bis Februar 2019, in der sollten
(fast) alle Glasfaserkabel verlegt sein. Wenn damit dann mehrere Hun-
derte Haushalte und die Gewerbebetriebe im Gebiet ein schnelleres In-
ternet haben, dann halten wir bis dahin noch durch. Für die „weißen
Flecken“ in Punkto schnelles Internet, also für die Bereiche und Ortstei-
le, bei denen in den nächsten 3 Jahren kein Telekommunikationsunter-
nehmen einen Ausbau geplant hat, habe ich Mitte September den För-
dermittelantrag unterschrieben. Über den weiteren Werdegang werden
wir Sie informieren, sobald es Neues gibt.

Dank des diesjährigen Wetterverlaufs konnte der Bauhof sehr viel in der
Gewässerunterhaltung tun. Wir hatten im März eine lange Frostphase
ohne Schnee und dann die langanhaltende Trockenheit. Was für Land-
wirtschaft und Gartenbau eine Katastrophe war, half unserem Bauhof,
diese notwendigen Arbeiten anzugehen. Nicht nur, dass sich unsere Mit-
arbeiter weniger bis gar nicht mit Grasschnitt beschäftigen mussten,
auch die Befahrbarkeit von Gewässerrandstreifen ist ohne große Nach-
arbeiten zur Schadensbeseitigung mit schwerer, effektiver Technik mög-
lich gewesen. Die umfangreiche Liste der bearbeiteten Abschnitte fin-
den Sie unter „Informationen aus dem Bauamt“. Schön, dass so viel ab-
gearbeitet werden konnte!

Viele Feste und Veranstaltungen gab es in letzter Zeit in unserer
Stadt.

So feierte die REWE ihr 25jähriges Bestehen am Standort Starbach und
auch die Firma Schollglas lud die Mitarbeiter mit ihren Familien zu einem
Tag der offenen Tür ein. Bei den Führungen an den Standorten waren die
Geschichten besonders spannend, die Mitarbeiter ihren Familienange-
hörigen über ihre Arbeit dort erzählten. Ehrlich gestanden, habe ich da
viel mehr zugehört als auf die Führung an sich.

Ehrenamtlich wurden erneut die regelmäßigen und einmaligen Feste or-
ganisiert. Auch hier kann ich nur einen Teil stellvertretend aufzählen. Zum
Dorffest in Deutschenbora musste mich mein Stellvertreter Gerald Rabe
vertreten, ich lag wegen eines geplanten Eingriffes im Krankenhaus –
und das bei der Hitze. Beim Familiensporttag des SV Lok sorgte bestes
Wetter für einen guten Getränkeumsatz – vor allem bei den alkoholfreien.
Gefeiert haben am 25. August auch die Einwohner und Gäste von Pra-
terschütz ihr 750-jähriges Jubiläum.
Das Handwerker und Dreschfest in Schleinitz stand dieses Jahr etwas
im Schatten des Spencerhill-Festivals in Lommatzsch und erreichte die
Besucherzahlen des Vorjahres nicht ganz. Nossens Weinfest startete am
Freitag wie so oft mit „ein paar“ Regentropfen. Die Feuerwehr Ziegenhain
hatte sich bei ihrer 75-Jahrfeier ein ganz besonderes Programm ausge-
dacht und beim Dorffest in Heynitz zeigte gleich zu Beginn die in diesem
Jahr gegründete Jugendfeuerwehr des Ortes ihr Können bei einem
„schweren Traktorunfall“. Da der Gewerbeverein am selben Wochenende
einen Ausflug geplant hatte und so einige „Profis“ fehlten, malte ich mir
beim Sponsorenschießen der Schützengilde Deutschenbora erstmals
Chancen auf den Pokal aus, konnte aber die Konzentration nicht halten
und verriss den vorletzten Schuss. Egal, es hat wie immer viel Spaß ge-
macht. Auch hier ist es so, wie bei vielen anderen Sportarten. Nur wenn
man es mal selbst versucht hat, kann man ein klein wenig die Leistungen
einschätzen, die von den aktiven Sportlern gebracht werden. Erst nach
dem Schreiben dieses Artikels aber noch vor Erscheinen des Amtsblat-
tes wird es die Kunstauktion zugunsten der Stadtkirche geben. Eine tolle
Idee finde ich und bin sehr gespannt darauf. Meine Gebote habe ich
schon mal abgegeben. 

An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Organisatoren,
Sponsoren, Helfer und Mitwirkende, die ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Geld da-
für einsetzen, dass in unserer Stadt immer wieder so viel los ist. Von vie-
len weiß ich allerdings auch, dass für die nächsten Veranstaltungen wei-
tere Helfer und Sponsoren gesucht werden. Geben Sie sich einen Ruck
und machen Sie mit!

Ihr Bürgermeister
Uwe Anke
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So sehe ich das

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
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So sehe ich das

n Rodigtturm oder Nichtrodigtturm, das ist hier die Frage

Aufruf für Spendenzusagen

In der Septembersitzung wurde der Planungsstand des Rodigtturmes
vom Architekten Herrn Scholz aus Käbschütztal vorgestellt. Der Stadtrat
hatte sich bereits vor einigen Monaten zwischen zwei Varianten ent-
schieden. Eine neue innovative Ausführung bekam dabei den Vorzug vor
der klassischen Variante, die sich an den früheren Turm anlehnte. Er-
staunlicher Weise waren die Baukosten beider Varianten nahezu gleich.
Ausschlag gab bei der Entscheidung vor allem die Möglichkeit der Per-
sonenrettung, die bei der gewählten Variante deutlich besser gegeben
ist und auch das besondere Aussehen des Turmes. Kurz gesagt, so ei-
nen Turm hat noch keiner! Die Idee des Planers war dabei, den Turm in
die Waldumgebung einzupassen. Daher wurde er einem Baum nach-
empfunden. Der „Stamm“ verjüngt sich nach oben hin, bevor das Aus-
sichtspodest dem Turm die „(Baum-) Krone“ aufsetzt. Die Treppen und
Zwischenpodeste werden von Verstrebungen, den „Ästen“, gehalten
und die Geländer sind aus gelaserten Lochblechen, die Zweige und Be-
laubung simulieren. Dabei hat der Planer in allen Bereichen auf besten
Korrosionsschutz gesetzt, um eine Langlebigkeit zu erreichen und die
Folgekosten so gering wie möglich zu halten. Ein weiterer Vorteil bei die-
ser Variante sind die vorgesehenen 14 Zwischenpodeste, die bei den für
das Erreichen der sich in 24,30 m Höhe befindlichen Aussichtsplattform
notwendigen 135 Stufen immer wieder zum Verschnaufen einladen. Die
auf den ersten Blick vielleicht etwas überraschende Variante ist mittler-
weile für mich zu einer genialen Lösung der verschiedenen an einen
neuen Turm gestellten Ansprüche geworden.

Herr Scholz zeigte die von ihm berechneten Kosten und notwendigen Ei-
genmittel auf. Diese belaufen sich rein für den Bau des Turmes auf brutto
362.417 €. Wenn man dann noch die „Außenanlagen“, sprich den Wege-
bau, den Abriss von am Weg befindlichen Altgebäuden, die Beschilde-
rung, einen Lehrpfad, Bänke, Schautafeln und vieles mehr in Höhe von
128.062 € und die Baunebenkosten von 115.484 € dazu zählt, dann sind
wir bei Gesamtkosten von 605.963 €. Bei einer 80%igen Förderung
(484.770 €) wäre rechnerisch ein Eigenanteil von 121.193 € erforderlich. 

In der Ratssitzung wies Frau Möller, die Regionalmanagerin der LEADER-
Region Klosterbezirk Altzella, auf die mögliche Einbindung des Rodigttur-
mes in die touristische Erschließung der Region hin. Dabei wurde der Mul-
deradweg, der Lutherweg, der Bergbaulehrpfad, das zukünftige Adels-
museum im Schloss Nossen, die Montanregion Erzgebirge und einiges
mehr erwähnt. Sie erläuterte, dass die Förderung des Turmes an solche
begleitende Maßnahmen, wie oben unter „Außenanlagen“ erwähnt, ge-
bunden ist. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass wir genau jetzt die
Chance haben, diesen Turm zu bauen und dafür eine Förderung von ca.
80% der Kosten zu erhalten. Wenn wir jetzt nicht „zugreifen“, werden die
für den Rodigtturm reservierten Fördermittel auf andere Maßnahmen um-
verteilt, damit sie der Region nicht verloren gehen. Damit ist eine Förde-
rung erst wieder in der nächsten LEADER-Periode möglich. Von dieser
wissen wir jedoch nicht, wann sie beginnt – geschätzt nicht vor 2025– ob
dann Aussichtstürme gefördert werden können, ob dann so viel Geld für
einen Turm überhaupt zur Verfügung steht und zu welchem Fördersatz
dieser dann gefördert werden könnte. Dass es weniger als die derzeitigen
80% sind, davon ist mit Sicherheit auszugehen.

Im Stadtrat wurde daraufhin im öffentlichen und im nichtöffentlichen Teil
kontrovers über den Rodigtturm diskutiert. Während die Befürworter die
einmalige Chance der Förderung, die Möglichkeit der Schaffung eines
Wahrzeichens, das man automatisch mit Nossen verbindet, den
Wunsch der Bevölkerung nach diesem Turm, die dafür bereits vorhan-
denen Spenden und die bereits vor mehreren Jahren gefassten Be-
schlüsse zum Bau des Turmes betonten, führten die Gegner die hohen
Baukosten und Eigenmittel sowie die zu erwartenden Folgekosten ins
Feld, schließlich hat die Stadt viele dringende Pflichtaufgaben, von de-
nen immer wieder Maßnahmen wegen fehlender Gelder verschoben
werden müssen. Es wurde auch bezweifelt, ob die Bevölkerung wirklich
in so hohem Maße hinter dem Bau des Rodigtturmes steht. Diese Argu-
mente beider Seiten sind stichhaltig. Wir haben uns nun noch zwei Mo-

nate Zeit zum Überlegen und Dis-
kutieren gelassen. In der Stadt-
ratssitzung am 08. November
2018 wollen wir einen Beschluss
fassen, ob der Rodigtturm gebaut
werden soll oder nicht.

Ich weiß von vielen Bürgern und
Firmen, die sagten, dass sie für
den Rodigtturm spenden würden,
wenn klar ist, dass er dieses Mal
auch wirklich gebaut wird. Einige
Stadträte möchten aber dieses
Engagement und die Spendenbe-
reitschaft erst einmal sehen, bevor
sie sich für den Bau entscheiden
würden. Daher möchte ich Sie auf
Vorschlag eines Stadtrates bitten,
wenn Sie sich für den Rodigtturm
einsetzen wollen, dass Sie den
Stadträten bis zum 08. November eine „Entscheidungshilfe“ in Form ei-
ner Spendenzusage mit auf den Weg geben. 

Direkt im Anschluss an die letzte Ratssitzung bekam ich bereits die ersten
spontanen Spendenzusagen vom stellvertretenden Bürgermeister Gerald
Rabe, von den Stadträten Hannes Piontek und Ralf Albrecht sowie vom SZ-
Journalisten Marcus Herrmann. Natürlich beteilige auch ich mich an unserem
Rodigtturm. Damit haben wir bereits am ersten Tag Zusagen von 1.884 €.

Aus den früheren Spendenaktionen stehen auf unserem Stadtkonto be-
reits 15.382 € zur Verfügung. Ein Erbe in Höhe von ca. 30.000 € kann für
den Bau eingesetzt werden. Zwei weitere Großbeträge von 10.000 €
und 11.500 € wurden mir bisher zugesagt.

Damit ergibt sich folgender Stand: 
Erforderliche Eigenmittel:                                                        121.193 €
Vorhandene Spenden:                                                             15.382 €
Erbe von ca.                                                                             30.000 €
Zugesagte Beträge                                                                  21.500 €
Spendenzusagen                                                                    …..1.884€

Noch benötigte Eigenmittel:                                                    ..52.427 €

Auch der frühere Rodigtturm ist durch Spendenmittel aus der Bürger-
schaft im Jahre 1884 gebaut worden. An diese Jahreszahl angelehnt,
wurde vorgeschlagen, die Spender für den Bau des Rodigtturm an die-
sem dann wie folgt zu würdigen: 

Alle Spender mit einem Spendenbetrag ab 18,84 € werden auf einer
Spendentafel aufgeführt. Eine solche Spendentafel finden Sie auch in un-
serem Sachsenhof. Bei Spenden ab 188,40 € erhält der Spender eine Na-
mensplakette an einer der 135 Stufen und für Großspenden über 1.884 €
erhält der Spender eine Plakette an einem der 14 Podeste. So wurden die
Spender z.B. im Aussichtsturm in Böhrigen verewigt. Für die größte Ein-
zelspende wäre dann eine Plakette an der Aussichtsplattform möglich.

Liebe Freunde des Rodigtturmes, wir haben es jetzt in der Hand, den
Turm wieder Wirklichkeit werden zu lassen. Bitte senden Sie bis zum
07.11.2018 per Brief, per Einwurf oder per Mail (stadt@nossen.de) eine
Zusage über den von Ihnen beabsichtigten Spendenbetrag mit Ihrem
Namen und Ihrer Adresse unter dem Stichwort „Eigenmittel Rodigtturm“
an die Stadt bzw. an mich direkt. In der Novemberratssitzung werde ich
den bis dahin zugesagten Gesamtbetrag bekannt geben.

Ihr Bürgermeister
Uwe Anke
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Amtliche Bekanntmachungen

n Bekanntmachung

Aufruf an alle Nossener Vereine und Organisationen 
sowie Bürgerinnen und Bürger

Sind Sie ehrenamtlich tätig oder kennen Sie jemanden, der es ist?
Sie erkennen ehrenamtliche Arbeit daran, dass sie kostenlos geschieht, anderen Bürgern hilft, der
Ehrenamtliche viel Liebe und Engagement investiert und ohne diese Arbeit etwas fehlen würde.
Ich bin sicher, jeder kennt mehrere ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt
auf die dies zutrifft! Ohne bürgerlichen Einsatz sehe es in unseren Ortsteilen und unserer
Stadt traurig aus. Das gesellschaftliche Leben vor Ort lebt geradezu von ehrenamtlicher Ar-
beit. Deshalb ist es besonders wichtig, dies auch anzuerkennen und zu würdigen.
Es ist in unserer Stadt bereits eine schöne Tradition geworden, Einwohnerinnen und Einwoh-
ner auszuzeichnen, die sich schon jahrelang ehrenamtlich - oft weit überdurchschnittlich – in
unserer Stadt engagieren.
Diese Würdigung wollen wir auch im nächsten Jahr zum Bürgermeisterempfang wieder
durchführen und stellvertretend drei Bürger für ihren ehrenamtlichen Einsatz in unserer Stadt
auszeichnen und mit der Verleihung der Bürgermedaille ehren.
Zur Vorbereitung dieser Auszeichnungen können Bürger, Vereine und Organisationen der
Stadt Nossen, in denen ehrenamtlich engagierte Einwohner mitwirken, entsprechende Aus-
zeichnungsvorschläge für solche ehrenamtlich tätige Personen, unterbreiten. Diese Vor-
schläge sind bei der Stadtverwaltung Nossen im Rathaus (Sekretariat des Bürgermeisters,
Markt 31, 01683 Nossen) bis spätestens zum 15. Dezember 2018 einzureichen. 

Berücksichtigung können aber nur Vorschläge finden, die schriftlich und mit ausführlicher
Begründung, warum die vorgeschlagene Person ausgezeichnet werden sollte, eingereicht
werden. Außerdem ist eine Vertrauensperson zu benennen, die anlässlich der Auszeich-
nungsveranstaltung im Sachsenhof als Laudator den Vorschlag vorträgt und das besondere
Engagement hervorhebt.
Die vorliegenden Auszeichnungsvorschläge werden dann vom Stadtrat beraten. Anschlie-
ßend entscheiden die Stadträte, welche Vorschläge zur Auszeichnung im Frühjahr 2019 be-
rücksichtigt werden.

Nossen, im September 2018

Uwe Anke, Bürgermeister

n Liebe Nossener und Leser, 

der schöne lange und heiße Sommer ist
fast vorbei und schon bald steht der Ad-
vent, verbunden mit vielen Angeboten
vor der Tür.

Auch in diesem Jahr soll in Nossen wieder
eine „Nossener Weihnacht“ stattfinden,
und zwar am 2. Adventswochenende.

Die ersten Gespräche sind geführt. Dabei
wurde der vorjährige Weihnachtsmarkt
ausgewertet und festgestellt, was dieses
Jahr besser werden muss sowie neue
Ideen eingebracht.

Um auch in diesem Jahr einen besinnli-
chen und abwechslungsreichen Weih-
nachtsmarkt zu organisieren, möchten
wir die verschiedenen Vereine, Handwer-
ker, Händler und Schausteller hiermit auf-
rufen, sich mit ihren Angeboten für die
„Nossener Weihnacht“ zu bewerben.

Dies kann per Mail, Fax oder Anruf ge-
schehen:
stadt@nossen.de oder 
a.naumann@nossen.de
Fax: 035242/68187
Telefon: 035242/43422

n Hinweise zum Abbrennen von genehmigten für Lagerfeuer

Da es in der Vergangenheit leider öfters zu Feuer-
wehreinsätzen auf Grund unzulässiger Lagerfeu-
er kam, möchten wir Sie noch einmal darauf hin-
weisen, dass genehmigte Lagerfeuer nichts mit
Abfallverbrennung zu tun haben. Ein Lagerfeuer
hat ausschließlich mit trockenem und naturbe-
lassenem gelagerten Holz zu erfolgen.
Lagerfeuer können nur genehmigt werden, wenn
öffentliche Interessen, Ordnung und Sicherheit
nicht gefährdet sind. Leider mussten wir feststel-
len, dass Lagerfeuer immer mehr für das Ver-
brennen von Baumverschnitt und andere Abfall-
mengen genutzt werden. Dies ist verboten!
Zur Überwachung und Kontrolle der Einhal-
tung der ordnungsrechtlichen Bestimmungen
führen Mitarbeiter des Ordnungsamtes Stich-
proben-Kontrollen durch. Treten Ordnungs-
widrigkeiten auf, werden diese entsprechend
geahndet. Verstöße werden mit einer Geldbu-
ße von bis zu 1.000 € geahndet.

Wird ein Lagerfeuer genehmigt, sind insbeson-
dere folgende Auflagen zu beachten:
•    Es ist nur unbehandeltes, trockenes Holz

als Brennmaterial gestattet.
•    Witterungsbedingungen, wie z.B. starker

Wind und Waldbrandstufe (Verbot ab
Waldbrandstufe 4), sind zu beachten.

•    Es ist sicherzustellen, dass Dritte nicht un-
zumutbar durch Rauch und Qualm belä-
stigt werden.

•    Es sind ausreichende Sicherheitsabstände
einzuhalten.

Verbrennen von pflanzlichen Abfällen aus
nicht gewerblich genutzten Gärten
Das Verbrennen von Gartenabfällen ist aus-
nahmsweise in der Zeit vom 1. – 30. April und
vom 1. – 31. Oktober eines Jahres möglich,
wenn eine Entsorgung nach § 2 Abs. 1 der
Pflanzenabfallverordnung PflanzAbfV durch
Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen,
Untergraben, Unterpflügen oder Kompostieren
auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen,
oder die Abgabe an einer der zur Verfügung
stehenden Annahmestellen nicht möglich oder
nicht zumutbar ist.

Sollte eine Entsorgung nach § 2 Abs. 1 PflanzAbfV
nicht möglich sein, sind beim Abbrennen von Gar-
tenabfällen folgende Hinweise zu beachten:
1.   Durch das Verbrennen dürfen keine Gefah-

ren oder Belästigungen für die Allgemein-
heit oder die Nachbarschaft eintreten, ins-
besondere Rauchentwicklung und Fun-
kenflug.

2.   Zum Anzünden und zur Unterstützung des
Feuers dürfen keine anderen Stoffe, insbe-
sondere keine häuslichen Abfälle, Mineral-
ölprodukte, beschichtete oder mit Schutz-
mitteln behandelte Hölzer benutzt werden.

3.   Das Verbrennen ist im April und Oktober
werktags in der Zeit zwischen 8:00 und
18:00 Uhr, höchstens während zwei Stun-
den täglich zulässig.

4.   Es müssen folgende Mindestabstände ein-
gehalten werden:
a) 1,5 km von Flugplätzen
b) 200 m von Autobahnen
c) 100 m von Bundes-, Land- und Kreis-

straßen, Lagern mit brennbaren Flüs-
sigkeiten oder Druckgasen sowie Be-
trieben, in denen explosionsgefährli-
che oder brennbare Stoffe hergestellt,
verarbeitet oder gelagert werden.

5.   Brandschutzrechtliche Bestimmungen
sind einzuhalten (u. a. Bereithaltung von
Löschgeräten, vollständiges Ablöschen
der Feuerstelle).

6.   Zum Schutz der Kleintiere, ist das Holz für
das Abbrennen der Gartenabfälle am Tag
des Abbrennens neu- bzw. umzustapeln. 
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Landratsamt Meißen, Kreisumweltamt, Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde

n Merkblatt zur Pflanzenabfallverbrennung

Die Verbrennung von pflanzlichen Abfällen in den Monaten April und Ok-
tober, ist durch die Pflanzenabfallverordnung des Freistaates Sachsen
strengstens reglementiert und ausschließlich unter Beachtung der
nachfolgend beispielhaft genannten Kriterien zulässig.
Grundsätzlich sollen die pflanzlichen Abfälle auf dem anfallenden
Grundstück durch Verrotten, insbesondere Liegenlassen, Untergra-
ben oder eben Kompostierung entsorgt werden. Sofern dies nicht
gewollt oder möglich ist, sind die Abfälle den reichlich zur Verfügung
stehenden Annahmestellen, sowie an den bekannt gegebenen Termi-
nen, den mehrmalig jährlich, flächendeckend durchgeführten Sammlun-
gen anzudienen. Die genauen Termine können für das Territorium des
ehemaligen Landkreises Meißen beim Zweckverband Abfallwirtschaft
Oberes Elbtal (0351/ 40404315) und für das Gebiet des ehemaligen
Landkreises Riesa-Großenhain beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
(03522/ 529210), erfragt werden.

Demnach besteht äußerst selten die Notwendigkeit der Verbren-
nung bzw. ist es im Regelfall niemanden unzumutbar, die Pflanzen-
abfälle der ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Die eng gefassten „Spielregeln“ einer Pflanzenabfallverbrennung
im Einzelfall, wie z. Bsp. der Ausschluss von Rauch- und Geruchs-
belästigungen des Einzelnen oder der Allgemeinheit, sind faktisch
kaum zu erfüllen (kein Feuer ohne Rauch / Geruch), so dass prak-
tisch jede Verbrennung pflanzlicher Abfälle eine Ordnungswidrig-

keit nach der Pflanzenabfallverordnung darstellt und bei Anzeige
auch als solche geahndet wird. 
Je nach Verbrennungsmenge, der durch das Feuer ausgehenden Belä-
stigung bzw. der Nichteinhaltung von Mindestabständen, kann ein Buß-
geld bis zu einer Höhe von 1.500,- € verhängt werden. In der Vergan-
genheit wurde auch einige Male der Einsatz der Feuerwehr notwendig,
wobei die Kosten wiederum auf den Verursacher des unzulässigen Feu-
ers umgelegt worden sind.
Die Entscheidung, ob sich der Bürger zu Recht auf die Ausnahmerege-
lung in der Pflanzenabfallverordnung berufen und seine pflanzlichen Ab-
fälle verbrennen durfte, trifft letztlich die untere Abfallbehörde. Dies ge-
schieht häufig aufgrund von Anzeigen, direkt vor Ort an der Brandstelle.
Wir weisen darauf hin, dass das für eine unzulässige Verbrennung
von pflanzlichen Abfällen zu verhängende Bußgeld die Kosten für
eine ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt und Gartenab-
fälle erheblich übersteigt.
Die Gewerbetreibenden haben grundsätzlich einen kostenpflichtigen
Antrag für die Pflanzenabfallverbrennung zu stellen. Erfahrungsgemäß
besteht jedoch kaum Aussicht auf einen positiven Bescheid, da die Ko-
sten der ordnungsgemäßen Entsorgung refinanziert werden können.
Im Interesse eines vernünftigen Zusammenlebens, des Umweltschutzes
und nicht zuletzt der Umgehung amtlicher Sanktionen, sollte sich jeder-
mann gut überlegen, in welchem Rahmen er seine Pflanzenabfälle ent-
sorgt.

Öffentliche Bekanntmachungen

n Niederschrift der 48. öffentlichen Sitzung der Stadträte der Stadt Nossen 
am 13. September 2018 im Ratssaal des Rathauses

Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 22:10 Uhr

Anwesende:
von 24 Stadträten anwesend: 18
davon entschuldigt: Frau Diemert

Herr Degen
Herr Eckert
Herr Mütterlein
Herr Scholtyssek
Herr Reinhardt-Weik

Herr Anke – Bürgermeister, ist mit stimmberechtigt
Frau Israel – i.V. Bauwesen/Wirtschaftsförderung
Frau Beyer – Amtsleiterin Hauptamt
Frau Blawitzki – Amtsleiterin Kämmerei 

TOP 1 - Bürgerfragezeit

Der Bürgermeister begrüßt die Stadträte, die Gäste sowie anwesende
Bürger zur heutigen 48. Ratssitzung. Als erstes gehen herzliche Glück-
wünsche an Stadtrat Michael Hoffmann zum 50. Geburtstag. Danach er-
öffnet Herr Anke die Bürgerfragezeit. 

Der Bürgermeister informiert über einen Anruf von Frau Möbius aus
Wunschwitz; sie kann heute leider nicht zum Stadtrat kommen, wollte
sich aber gern für die geleistete Arbeit bei der Sanierung der Straße in
Wunschwitz bedanken.

Kamerad Grübler, stellv. OWL Feuerwehr Ziegenhain, hat verschiedene
Fragen zum Brandschutz-bedarfsplan (BBPl). Hierzu konnten sich alle
Stadträte im gemeinsamen Ausschuss (GA) im nichtöffentlichen Teil eine
Meinung bilden. Nun möchte Herr Grübler wissen, welcher Stadtrat dem
BBPl so zustimmen würde? – Die Stadträte müssen sich nicht erklären,
so Herr Anke. Die Beratung fand im NÖT statt.

–    Stadtrat Piontek war dabei, hat die Erstellung des BBPl verfolgt und
würde zustimmen, da er davon ausgeht, dass diesen Plan fachkun-
dige Leute erstellen und er auf deren Aussage vertrauen kann.

–    Stadtrat Erler wird wahrscheinlich nicht zustimmen, er möchte die
Löschwasserversorgung mit in den BBPl eingebracht haben.

     Herr Grübler gibt zu bedenken, dass der MTW von Starbach mit im
BBPl steht, welcher zur Beförderung der Jugendlichen und Alters-
abteilung genutzt wird. Sollte der Stadtrat dem BBPl so zustimmen,
so müsste dies auch in die Ersatzbeschaffung aufgenommen wer-
den (ca. 50 T€). 

     Der Drehleiterstandort Nossen ist für ihn nicht nachvollziehbar, da
innerhalb der ersten Hilfsfrist diese nicht zur Verfügung stehen
muss. Eine solche Leiter steht in Roßwein zur Verfügung, diese wäre
innerhalb kurzer Zeit einsatzfähig. 

–    Herr Anke findet es enttäuschend, dass Herr Grübler erst in der heu-
tigen Ratssitzung mit seinen Ausführungen kommt und dazu nicht
den dafür vorgesehenen GA mit Stadtrat und Feuerwehrausschuss
genutzt hat. Es hat die letzten 3 Jahre gedauert, diesen Plan zu erar-
beiten, für Vorschläge oder Einwendungen sei genug Zeit gewesen.
Der BBPl wurde mit der Mehrheit im Feuerwehrausschuss so be-
schlossen.  

     Zur Beschaffung von Einsatzsachen für die Feuerwehr gab es in
Nossen eine Arbeitsgruppe, teils mit Berufsfeuerwehrmännern, die
sich mit der Auswahl der Kleidung beschäftigt haben. Die Ergebnis-
se wurden dem Feuerwehrausschuss am 24.08.18 vorgestellt, hier
nahmen 10 Kameraden an der Veranstaltung teil. Laut Herrn Grübler
gab es zur Veranstaltung aber weder eine Einladung, noch eine Ta-
gesordnung oder ein Protokoll. Trotzdem wurde sich in der Sitzung
auf eine Bekleidung geeinigt. Am 27.08.2018 wurde ein weiterer
Feuerwehrausschuss abgehalten, eine nochmalige Abstimmung
lehnte der Ausschuss ab. 

–    Frau Beyer erläutert, dass sie Herrn Grübler bereits ausführlich auf
die Fragen geantwortet habe. Im Juli wurde der Stadt ein Zuwen-
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dungsbescheid zugestellt, die Mittel müssen bis Jahresende ausge-
geben werden. Da die Ausstattungsgegenstände öffentlich ausge-
schrieben werden müssen, besteht hier ein hoher Zeitdruck. Mit der
Beschaffung der persönlichen Schutzausrüstung haben sich einige
Kameraden sehr intensiv beschäftigt und den Mitgliedern des FFw-
Ausschusses das Ergebnis präsentiert. Mehrheitlich wurde sich für
eine Variante entschieden. Über das Ergebnis wurden die Stadträte
informiert und die Ausschreibung entsprechend durchgeführt. Frau
Beyer weist noch einmal darauf hin, dass der FFw-Ausschuss ein
beratendes Gremium ist.

     Herr Grübler möchte wissen, ob die OW Raußlitz zum FFw-Aus-
schuss eingeladen war. 

–    Frau Beyer antwortet, dass sie davon ausgeht, aber für eine exakte
Aussage müsste sie in den Unterlagen nachsehen.

Weiterhin wünscht Herr Grübler, dass bei entsprechenden Veranstaltun-
gen eine Einladung, Tagesordnung und Protokoll erstellt werden. Er wür-
de sich sonst auch einfach mit Kameraden der Ortswehren zusammen-
setzen und verschiedenes ausdiskutieren, was er dann dem Stadtrat
vorlegen könnte. 
–    Stadtrat Napierkowski denkt, dass sich hier ein Bürger selbst dar-

stellen möchte. Der Stadtrat hat dazu abgestimmt. Das Ergebnis
wurde erklärt, der Stadtrat hat nach bestem Wissen und Gewissen
gehandelt.

–    Stadtrat Piontek verlässt sich darauf, dass hier Fachleute sachlich
und kompetent entschieden haben und dem Beschlussvorschlag im
Ausschuss so zugestimmt werden kann. Es sind Leute vom Fach. Er
möchte die Diskussion jetzt beenden.

–    Stadtrat Weinhold findet, es ist eine kontroverse Diskussion, wo si-
cher noch genügend Themen zu besprechen sind. Auch er ist für die
Erstellung von Einladung sowie Protokoll bei Ausschuss-Sitzungen
und würde als Stadtrat gern daran teilnehmen wollen. Er bittet Frau
Beyer die Anfrage mitzunehmen und vorzuschlagen.

–    Der Bürgermeister beendet die Diskussion zu diesem Thema.

Herr Grübler zeigt sich verärgert und informiert, dass er dann mit seinem
Anliegen über die Zeitung gehen wird.

Bürger Hesse aus Nossen fragt nach der Handhabung bei Reparaturen
an öffentlichen Straßen und Gehwegen und ob hier die Anlieger bei den
Kosten mit herangezogen werden. 

–    Der Bürgermeister verneint dies.

Herr Hesse musste sich finanziell beim Bau einer Straße beteiligen und
nun zusehen, wie LKW`s die Bürgersteige kaputtfahren.
–    Herr Anke meint, dass dies bekannt sei, die Stadt aber nur bei ru-

hendem Verkehr eine Handhabe hat. Er informiert, dass es einen
neuen Mitarbeiter im Ordnungsamt gibt, dadurch können zukünftig
mehr Kontrollen bei ruhendem Verkehr durchgeführt werden.

Herr Hesse erklärt, dass sich die Fahrer nicht an die StVO halten. Er
weiß, dass die Stadt das nicht klären kann, vielleicht sollte dies durch
die Polizei getan werden.

Bürger Dippmann erinnert an seine Anfragen im Stadtrat Juni, auf wel-
che er bis dato noch keine Antwort erhalten habe. Auch das Schreiben
an den Bürgermeister sei noch unbeantwortet.

Stadtrat Weinhold hat drei Fragen zum derzeitigen Stand Schaumaplast
Sachsen GmbH:
Warum wurden delegierte Stadträte über den Termin am 19.06.2018
nicht informiert? 
–    Zu diesem Termin hat das Umweltamt durch Frau Berthold eingela-

den, so Herr Anke.
Das Kreisumweltamt wollte eine behördliche Emissions-/ Immissions-
messung (auch Langzeitmessung) mit anschließender Ausbreitungs-
rechnung und Bewertung der Messergebnisse durch das Gesundheits-

amt initiieren. Sind die Messungen schon erfolgt und wenn ja welche Er-
kenntnisse konnten gewonnen werden?
–    Dem Bürgermeister ist dies nicht bekannt, das ist Sache des Um-

weltamtes. Ihm ist bekannt, dass teilweise die entsprechenden
Messgeräte nicht zur Verfügung standen. 

Eine ausführliche Antwort dazu kann das Umweltamt geben.
Beim ersten Termin wurde bei den Messungen von Schadstoffen ge-
sprochen. Weshalb sollen nun bei der Messung der Schaumaplast-Ab-
gase (durch das Landratsamt Meißen initiiert) keine Einzelstoffe und de-
ren Konzentration mehr gemessen, sondern nur Geruchsproben ent-
nommen werden? 
–    Auch hier bittet Herr Anke sich direkt an das Umweltamt zu wenden.

Er war bei diesem zweiten Termin nicht zugegen und kann keine
Aussage dazu treffen.

–    Stadtrat Piontek wünscht, dass hier die Stadt Nossen beim Umwelt-
amt nachfragen sollte, wie der Sachstand dazu ist. Dies gibt mehr
Nachdruck als der Anruf eines Stadtrates oder einer Privatperson.
Es sollte eine schriftliche Antwort auf die Fragen von Stadtrat Wein-
hold eingefordert werden. 

Stadtrat Weinhold informiert, dass der Abbruch der Milchviehanlage in
Rhäsa begonnen hat. Er möchte wissen, inwieweit die Thematik Stor-
chennest mit betrachtet wurde und ob es hier Rücksprachen mit dem
Naturschutzbund bzw. der dafür zuständigen Behörde gibt?
–    Die Anfrage wird so mitgenommen.
Des Weiteren fragt Stadtrat Weinhold nach dem Bauhofstandort Leip-
pen und wann hier das Dach instandgesetzt bzw. gesichert wird? Könn-
te man eventuell Material vom Rückbau der Milchviehanlage in Rhäsa,
nach Absprache mit dem Besitzer, nutzen?
–    Frau Israel antwortet, dass hierzu eine Ausschreibung erfolgte und

die Leistung bereits vergeben wurde. Die Kosten übernimmt die Ver-
sicherung. 

Herr Pampel unterrichtet über den Unmut der Bürger über die Zustände
nach Sperrung der Heynitzer Brücke. Insbesondere verweist er auf eine
Nachricht der Schlosseigentümer, dass durch die Brückensperrung
nunmehr der Schlosshof immer mehr als Ausweichstrecke genutzt wird,
und sie diese Durchfahrt für die Öffentlichkeit sperren werden. Ohne die-
se Brücke ist der Einsatz von Rettungskräften gefährdet und das öffent-
liche Leben für Heynitz enorm beeinträchtigt. Herr Pampel betont, dass
dies kein Spaß mehr ist und fordert die Verwaltung dringend zum Han-
deln auf, nicht erst in 2-3 Jahren. Im Haushalt wurden keine Mittel hierzu
eingestellt. 

Da keine weiteren Anfragen kommen, beendet Herr Anke die Bürgerfra-
gezeit.
Er stellt fest, dass fristgerecht zur Sitzung eingeladen wurde und der
Stadtrat beschlussfähig ist. 

Protokollkontrolle der Ratssitzung August

Das Protokoll der Ratssitzung August liegt den Stadträten vor. Es sind
keine Änderungswünsche eingegangen. Somit gilt das Protokoll als be-
stätigt und wird von den Stadträten Weinhold und Rabe gegengezeich-
net.

Herr Anke gibt bekannt, dass Bürger Hammerschmidt schriftlich bekun-
det hat, mit dem Protokolleintrag zu seinem Thema Garage Talstraße
nicht einverstanden zu sein und seine Änderungswünsche mitgeteilt
hat. Protokolländerungen können nur Stadträte und der Bürgermeister
beantragen. 
Das Schreiben von Herrn Hammerschmidt wird an das Protokoll August
angefügt.

Mitbehandlung Tischvorlagen 

Es erfolgt eine Abstimmung, dass die Tischvorlagen 965-48/18 bis 968-
48/18 mit behandelt werden dürfen. Hierbei handelt es sich um 3 Vor-
kaufsrechte sowie einen Beschluss zur Einziehung eines beschränkt-öf-
fentlichen Weges in Praterschütz.
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Die Stadträte stimmen der Mitbehandlung der TV zu.

Herr Anke informiert, dass die Tagesordnungspunkte 4 und 16 entfallen. 

TOP 2 - Aufstellungsbeschluss Ergänzungssatzung „Wolkau - Flur-
stück 59/2“

Herr Bothe, vom gleichnamigen Architekturbüro, erläutert anhand einer
Präsentation die Ergänzungssatzung.

Auf Antrag des Grundstückseigentümers bzw. des potenziellen Bauwer-
bers für die Errichtung eines neuen Einfamilienhauses auf dem Flurstück
59/2 der Gemarkung Wolkau hat die Stadt Nossen geprüft, ob mit der
Aufstellung einer Ergänzungssatzung das dafür notwendige Baurecht
hergestellt werden kann. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde zunächst
einmal entschieden, dem Ansinnen des Grundstückseigentümers zu fol-
gen und die Aufstellung einer Ergänzungssatzung zu beschließen.

Unter Würdigung der Lage des Grundstückes und der im Ortsteil 
Wolkau vorhandenen baulichen Struktur ist es nach Auffassung der
Stadt Nossen im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
durchaus vertretbar, im Anschluss an den bestehenden Innenbereich ei-
ne ergänzende Bebauung zu ermöglichen.

–    Stadtrat Lantzsch fragt nach der Zuwegung des Nachbarn. - Der der-
zeitige Weg ist befahrbar und reicht in diesem Zustand für die Er-
schließung aus, so Herr Bothe.

–    Stadtrat Weinhold lässt sich den Innenbereich zeigen. - Herr Bothe
bestätigt, dass mit dieser Satzung das gesamte Flurstück für den Be-
sitzer als Bauland deklariert wird.

–    Stadtrat Pampel befürwortet die Satzung und den damit geförderten
Anreiz für den ländlichen Raum.

–    Stadtrat Thiel stimmt Stadtrat Pampel zu, allerdings sieht er zum wie-
derholten Male ein Problem darin, die Satzungen für Einzelgrund-
stücke zu ändern. Dies sollte abschließend für einen Ortsteil behan-
delt werden. 

Herr Anke erklärt zum wiederholten Male, dass das nicht machbar sei.
Die Kosten der Ergänzungssatzung trägt der Begünstigte. Man kann die-
sem nicht die Kosten für den gesamten Ort aufdrücken. 

Der Stadtrat der Stadt Nossen beschließt die Aufstellung einer Ergän-
zungssatzung für den Bereich des Flurstückes 59/2 der Gemarkung
Wolkau in der Stadt Nossen. 

Abstimmung: 17 Fürstimmen, 2 Enthaltungen
Beschluss-Nr.: 941-48/18

TOP 3 – Billigungs- und Auslegungsbeschluss Ergänzungssatzung
„Wolkau – Flurstück 59/2“

Der Stadtrat der Stadt Nossen billigt den Entwurf der Ergänzungssat-
zung „Wolkau – Flurstück 59/2“ einschließlich der Begründung in der
vorliegenden Fassung vom August 2018 und bestimmt ihn zur öffentli-
chen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für den Zeitraum vom
09.10.2018 bis einschließlich 09.11.2018.

Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Auslegung im Amtsblatt
öffentlich bekannt zu machen. 

Abstimmung: 17 Fürstimmen, 2 Enthaltungen
Beschluss-Nr.: 942-48/18

TOP 4 - Aufstellungsbeschluss
Bebauungsplan „Waldheimer Straße/Goethestraße“ Nossen 

– entfällt –

TOP 5 – Vorstellung aktueller Stand zum Rodigtturm

Der Bürgermeister begrüßt Frau Möller, Regionalmanagerin Klosterbe-
zirk Altzella sowie Herrn Scholz, vom Architekturbüro art + craft, welcher
anhand einer Präsentation über den aktuellen Stand zum Rodigtturm in-
formiert. 

Geplant ist ein Aussichtsturm mit Wegen und Lehrpfad. Ziel des Vorha-
bens ist es, die touristische Infrastruktur im Bereich der Stadt Nossen
durch weitere markante Ausflugsziele weiterzuentwickeln. Herr Scholz
informiert über die Details. Die dazugehörigen Unterlagen liegen den
Stadträten vor. 

Frau Möller erläutert, dass das Vorhaben Rodigturm im Rahmen des
LEADER Programms 2014 bis 2020, auf Grundlage der RL-LEADER
2014 und der Lokalen Entwicklungsstrategie der Region Klosterbezirk
Altzella gefördert werden kann. Die Region betrachtet das Vorhaben als
einen Beitrag zur Herstellung touristischer Infrastruktur. Ausschlagge-
bend dafür ist die Lage am Radweg Freiberger Mulde, den Abzweig 
Lutherweg und die Einbindung vom Klosterpark Altzella und dem Berg-
baugebiet Gersdorf in die Bewerbung: UNESCO Welterbe Montanregi-
on und dem Gartennetzwerk sächsisches Burgen- und Heideland. Für
die genannten Themen gibt es überregionale Kooperationen zur Ent-
wicklung touristischer Angebote. Der Rodigturm bedarf zur Förderung
einer Anbindung an die Innenstadt und den Mulderadweg. Die Ausschil-
derung, Ruhezonen, Lehrpfade sind deshalb wichtig für eine Beantra-
gung der Fördermittel. 
LEADER-Gelder sind nicht zur Finanzierung von kommunalen Standart-
vorhaben gedacht, sondern sollen Vorhaben außerhalb bestehender
Mainstream Finanzierung ermöglichen. Mit dem Turm und dem Umfeld
läge ein solches Projekt vor. Der Turmentwurf hebt sich architektonisch
von Standartaussichtstürmen ab. Damit kann die Stadt auch allein
durch die Gestaltung Besucher mit Interesse an Baukultur in die Stadt
ziehen und etwas besonders schaffen. 
Frau Möller erklärt, dass wir uns derzeit in der LEADER Periode 2014 bis
2020 befinden. Investive Bauprojekte sollen spätestens Mitte 2020 ab-
gerechnet sein. Es handelt sich um mehr als 500 T€ Fördermitteln. Die-
se Gelder werden durch die Region reserviert. Sollten sich die Stadträte
gegen den Turm entscheiden, droht die Rückzahlung der Gelder und der
Verlust für die Region KBAZ. Eine Umverteilung in anderer Förderkapitel
unterliegt Regularien welche ca. 6 Monate in Anspruch nehmen. Da es
den anderen 8 Mitgliedkommunen der Region nicht erklärbar wäre,
wenn so eine hohe Summe an Fördermittel verloren geht, wird nach dem
07.01.2019 die Umverteilung in Gang gesetzt, sollten bis dahin nicht
entsprechende Schritte seitens der Stadt eingeleitet und eine Abgabe
des Förderantrages absehbar sein. Inhaltlich gehört zum Förderantrag
die gesicherte Gesamtfinanzierung und klare Eigentumsverhältnisse.
Sollte ein Verein die Verantwortung für den Turm übernehmen, ergibt
sich für alle Ausgaben auf dem Grundstück Turm eine Förderung von
90%, Ausnahme: Baunebenkosten, welche mit einem maximal 15% -ti-
gem Anteil an den Baukosten in die Förderung einbezogen werden. Ob
die Baustraße dem Turm zugerechnet werden kann, bedarf einer Ab-
stimmung mit der Bewilligungsbehörde im LRA Meißen. Aus Sicht von
Frau Möller ist dies eher ausgeschlossen, da Vereine grundsätzlich kei-
ne Fördermittel für Straßen erhalten. Für alle anderen Grundstücke gilt
ein Fördersatz von 80%. 

–    Stadtrat Pampel bringt die Brücke in Heynitz mit ein, dies ist eine Ge-
wölbebrücke und fragt, ob hier nicht etwas über LEADER-Fördermit-
tel gemacht werden kann.

Frau Möller verneint dies, die Entwicklungsstrategie der Region schließt
Brückenbauvorhaben grundsätzlich aus der LEADER Förderung aus.
Ausnahme: Im Rahmen der Förderung von innerörtlichen Straßen mit ei-
ner wichtigen Erschließungsfunktion können Brücken mit gebaut wer-
den. Grundsätzlich gilt, dass für Straßen und Brücken vorrangig Mittel
der RL- KStB in Anspruch zu nehmen.

–    Stadtrat Najman schlägt vor, den demokratischen Weg zu nutzen
und wie beim Sachsenhof, die Bürger zur kommenden Wahl über
den Bau entscheiden zu lassen.
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–    Stadtrat Piontek spricht sich für die Entscheidung durch den Stadt-
rat aus, der dann auch evtl. Konsequenzen tragen muss.

–    Stadtrat Napierkowski informiert, dass schon unter Altbürgermeister
Hans Haubner vor 20 Jahren ein Beschluss zum Bau des Rodigttur-
mes gefasst wurde. Nun sollte endlich eine Entscheidung getroffen
werden. Die Baukosten haben sich mittlerweile verdoppelt und wer-
den nicht geringer.

–    Stadtrat Pampel erinnert an die 6 Millionen Rücklagen in der damali-
gen Zeit.

–    Stadtrat Piontek stimmt Stadtrat Napierkowski zu, das Thema zieht
sich schon über Jahre und es sollte endlich eine Entscheidung ge-
troffen werden. Er denkt, die Mehrheit der Bürger steht hinter der Sa-
che. Durch die Fördermittel sind die Bedingungen derzeit günstig. Er
plädiert für den Turm.

–    Stadtrat Weinhold schließt sich ebenfalls an, die Nossener werden
die Sache begrüßen. Es wurde immer davon ausgegangen, dass der
Eigenanteil über Spenden finanziert wird. Mit den evtl. Fördermitteln
wird es wesentlich günstiger.

–    Stadtrat Lantzsch möchte zeitnah Spendenaufrufe starten, im Amts-
blatt sowie in Firmen, da die Zeit drängt. 

–    Stadtrat Rabe erklärt, dass der Rodigtturm Tradition hat. Sicher wer-
de mit dessen Bau für viele Nossener Bürger ein Wunsch erfüllt.
Durch den Rodigtturm werde Nossen attraktiver und die Region kul-
turell und touristisch gefördert. Er könnte sich vorstellen, dass der
Bau eine Zukunftsinvestition wird.

–    Stadtrat Post berichtet vom Weinfest am vergangenen Wochenen-
de, welches mit verschiedenen Klassentreffen verbunden war, an
denen viele ehemalige Nossener teilnahmen. Der Rodigtturm war ein
Thema, die Spendenaktion wurde begrüßt.

Es erfolgt Beifall aus dem Publikum.

–    Stadtrat Albrecht schlägt vor, dass die einzelnen Stufen des Turmes
mit einer Spende erworben werden können und die Spender dort
namentlich mit einem Schild benannt werden.

–    Stadtrat Krüger erinnert an den Tourismusverein, den Nossen einmal
hatte. Es wurde seit dem nichts für den Tourismus getan. Das Kon-
zept Rodigtturm gefällt ihm, er befürwortet es sehr. 

Der Bürgermeister erklärt, dass man sich geeinigt hat, einen Fördermit-
telantrag zu stellen, was aber bis Januar 2019 geschehen muss, damit
es eine Chance gibt, die reservierten Fördermittel erhalten zu können.
Derzeit erarbeitet die Verwaltung einen Spendenaufruf fürs Amtsblatt,
um die Eigenmittel für den Turm einzuwerben. Der Turm ist gestalterisch
und architektonisch etwas Besonderes.
Er erinnert an die vergangenen Jahre, in denen meist nur Pflichtaufgaben auf
den Tisch kamen, nichts für Tourismus oder Heimat. Mit diesem Turm könne
man etwas Besonderes schaffen und eine große Summe Fördermittel erhal-
ten. Allerdings sollte man keinen Spendenaufruf starten, ehe sich der Stadt-
rat nicht entschieden hat. Der erste Schritt ist, eine Entscheidung zu treffen.

–    Stadtrat Najman erinnert an die anfallenden Kosten für Sachsenhof,
Badperle und Schloss Schleinitz, was keine Pflichtaufgaben sind.

TOP 6 - Aufstellungsbeschluss für die Ergänzungssatzung 
„Hirschfelder Straße 4“ im OT Deutschenbora

Herr Anke begrüßt Frau Bauer und Herrn Moldenhauer, welche anhand
einer Präsentation die Ergänzungssatzung erläutern. 
Herr Moldenhauer ist der Erbe des Grundstückes. Er möchte gern wie-
der in seine Heimat zurückkehren. Frau Bauer stellt sich als Familienmit-
glied vor, welche ihm bei diesem Unterfangen unterstützt, da sie tagtäg-
lich – arbeitsbedingt - mit solchen Satzungen zu tun hat.

Im Ortsteil Deutschenbora existiert bis dato keine Klarstellungssatzung.
Über diverse Satzungen zu Ergänzungsbereichen wurde in der Vergan-
genheit in der Stadt Baurecht geschaffen. 

Das Flurstück 250/2 ist derzeit mit einem schon länger nicht genutzten
Wohnhaus bebaut, dessen Nachnutzung nicht mehr ohne erheblichen
Aufwand und Kosten möglich ist. Auch die Grundfläche ist nicht mehr
zeitgemäß. Das dahinterliegende Flurstück 114 ist unbebaut und bildet
die Grenze zwischen dem daran anschließenden städtischen Bö-
schungs-/Grabenflurstück 89/7 in der Gemarkung Obereula. Die Ergän-
zungsfläche hat eine insgesamte Größe von ca. 1100m². Die Satzungs-
flurstücke haben einen Eigentümer und sind schon von jeher gemein-
sam genutzt worden.

Um die Neubebauung der Grundstücke der Gemarkung Deutschenbo-
ra, Flurstück 250/2 sowie Obereula Flurstück 114 zu sichern, soll über
die Satzung die strittige Frage der Zugehörigkeit zum Innen- oder Au-
ßenbereich und damit seine Bebaubarkeit geregelt werden. Auf den
Grundstücken soll nach Abriss des alten Wohnhauses die Möglichkeit
geschaffen werden, ein Wohnhaus mit dazugehörigen Nebengebäu-
den/Garagen/Carport zu errichten.

Die Überplanung von zwei Flurstücken benachbarter Gemarkungen ist
zulässig, da die Planungshoheit nicht bei den Ortsteilen, sondern bei der
Stadt selbst liegt.

Die Stadt Nossen unterstützt die Aufstellung der Satzung, um so den
Rückzug einer jungen Familie in ihren Heimatort zu ermöglichen. 

Die Satzung wird auf der Grundlage des § 34 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. §§ 10
Abs. 1 und 13 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) aufgestellt.

–    Stadtrat Erler befürwortet das Vorhaben.

–    Stadtrat Rabe fragt nach der geplanten Zufahrt zum Grundstück, da
hier eine stark befahrene Straße anliegt. - Dies ist noch nicht ent-
schieden, so Herr Moldenhauer.

Der Stadtrat der Stadt Nossen beschließt die Aufstellung der Ergän-
zungssatzung „Hirschfelder Straße 4“ im OT Deutschenbora. Die Ergän-
zungssatzung umfasst das Flurstück 250/2 der Gemarkung Deutschen-
bora sowie das Flurstück 114 der Gemarkung Obereula.

Abstimmung: 16 Fürstimmen, 3 Enthaltungen
Beschluss-Nr.: 944-48/18

TOP 7 - Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
Ergänzungssatzung „Hirschfelder Straße 4“ im OT Deutschenbora

Die öffentliche Auslegung soll in der Zeit vom 01.10.2018 bis einschließ-
lich 31.10.2018 durchgeführt werden. Parallel wird dazu durch die be-
auftragte Planerin die förmliche Beteiligung der Behörden und sonstiger
Träger öffentlicher Belange sowie der berührten Nachbargemeinden
gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

Die Verwaltung wird beauftragt, Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung
im Amtsblatt der Stadt Nossen öffentlich bekannt zu machen und auf
der Internetseite der Stadt Nossen sowie dem Zentralen Landesportal
Bauleitplanung Sachsen während dieser Zeit diesen Entwurf einzustel-
len. 

Der Stadtrat der Stadt Nossen billigt den vorliegenden Entwurf der Er-
gänzungssatzung „Hirschfelder Straße 4“ im OT Deutschenbora in der
Fassung August 2018 und bestimmt sie zur öffentlichen Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB.

Abstimmung: 16 Fürstimmen, 3 Enthaltungen
Beschluss-Nr.: 945-48/18
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TOP 8 - Beförderung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr –
Nossen, Ortsfeuerwehr Ziegenhain

Herr Anke gibt bekannt, dass mit der Zustimmung der Stadträte die Mit-
glieder der Ortswehr Ziegenhain bereits letzten Samstag zur Festveran-
staltung der Wehr befördert werden konnten. 
Es war eine sehr schöne Veranstaltung. 

Auf Grund der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des In-
nern über die Feuerwehren und die Brandverhütungsschau im Freistaat
Sachsen und der bisher gezeigten Leistungen in Ausbildung und Einsät-
zen und der erfolgten Qualifikationen sind die vorgeschlagenen Beför-
derungen gerechtfertigt und angemessen. Der Stadtwehrleiter hat ge-
mäß § 6 SächsFwVO die Voraussetzungen geprüft und die Kameraden
zur Beförderung vorgeschlagen. 

Der Stadtrat beschließt auf der Grundlage des Vorschlages der Stadt-
wehrleitung/Ortswehrleitung Ziegenhain die Beförderung der nachfol-
genden Kameraden der Feuerwehr Nossen, Ortswehr Ziegenhain mit
Wirkung vom 01.09.2018:

Elli Berner                              von der Feuerwehrfrau-Anwärterin 
                                               zur Feuerwehrfrau
Helen Janke                           von der Feuerwehrfrau-Anwärterin 
                                               zur Feuerwehrfrau
Falk Berner                       vom Feuerwehrmann-Anwärter
                                               zum Feuerwehrmann
Jörn Wobst                           vom Feuerwehrmann-Anwärter
                                               zum Feuerwehrmann
Susann Hoier                         von der Feuerwehrfrau
                                               zur Oberfeuerwehrfrau
Daniel Dietze                       vom Feuerwehrmann 
                                               zum Oberfeuerwehrmann
Alexander Worrich            vom Feuerwehrmann 
                                               zum Oberfeuerwehrmann
Toni Axt                         vom Oberfeuerwehrmann 
                                               zum Hauptfeuerwehrmann
Enrico Gruner                        vom Oberfeuerwehrmann 
                                               zum Hauptfeuerwehrmann
Sven Lucke               vom Oberfeuerwehrmann 
                                               zum Hauptfeuerwehrmann 
Jan Petrasch                          vom Oberfeuerwehrmann 
                                               zum Hauptfeuerwehrmann
Philipp Thiel                      vom Oberfeuerwehrmann 
                                               zum Hauptfeuerwehrmann
Claudia Fricke                        von der Hauptfeuerwehrfrau
                                               zur Löschmeisterin
Dietmar Grübler                     vom Löschmeister            
                                               zum Hauptlöschmeister
Frank Sauer                           vom Löschmeister            
                                               zum Hauptlöschmeister

Stadtrat Thiel meint, befangen zu sein und rückt vom Tisch ab.

Abstimmung: 18 Fürstimmen 
Beschluss-Nr.: 946-48/18

TOP 9 - Instandsetzung Huber- Rotamat- Anlage Kläranlage Nossen

Herr Anke erklärt, dass die vorhandene Kläranlage bereits über 20 Jahre
alt ist. Hier werden Instandsetzungs- und Ersatzinvestitionen notwendig.
Die Mittel dafür wurden über die Gebühreneinnahmen der vergangenen
Jahre bereits angespart.

Die Huber-Rotamat-Rechenanlage ist ein unverzichtbarer Bestandteil
der Abwasserentsorgung und dient zur Abscheidung von mitgeführten
Schwimm-, Sink- und Schwebestoffe. 

Die seit 1998 in Betrieb befindliche Anlage ist mittlerweile stark ver-
schlissen, nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren, bereits vollständig ab-
geschrieben und entspricht auch nicht mehr dem Stand der Technik. 

Der zurzeit noch aufrechterhaltene Weiterbetrieb konnte nur mittels not-
dürftigen Reparaturen garantiert werden, wobei aber die volle Reini-
gungsleistung nicht mehr hergestellt werden kann, so dass an den
nachfolgenden Komponenten (Pumpen, Rohrleitungen etc.), erhöhter
Verschleiß zu erwarten ist.

Die Stadträte beschließen, den Auftrag zur Instandsetzung der Huber-
Rotamat-Rechenanlage in Höhe von 51.682,89 € der Herstellerfirma
Huber SE, 92334 Berching zu erteilen.

Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 947-48/18

TOP 10 – Vergabe von Planungsleistungen für den Neubau einer
Zweifeld-Schulsporthalle Oberschule Nossen, Am Kirschberg 10,
LPH 5-9

Hierzu liegt für die Planungsleistungen Gebäude für die LPH 5 bis 9 vom
Büro Arnold Consult AG aus Meißen ein Honorarangebot in Höhe von
179.639,90 € brutto vor.

Die Leistungsphasen 1 – 4 wurden bereits beauftragt. Der Bauantrag
wurde eingereicht, so dass das Bauvorhaben weiter geplant werden
kann. Das Büro Arnold Consult AG hatte sich auf die EU-weite Aus-
schreibung beworben und alle Punkte erreicht.

Die Stadträte beschließen die Planungsleistungen Gebäude für die LPH 5
bis 9 für o. g. Bauvorhaben an das Büro Arnold Consult AG zu vergeben. 

Abstimmung: 16 Fürstimmen, 3 Enthaltungen
Beschluss-Nr.: 948-48/18

–    Stadtrat Weinhold fragt an, was es bedeutet, wenn die Büros sich an
der EU-Ausschreibung beteiligen und alle Punkte erreicht haben?

–    Stadtrat Post möchte wissen, ob es mehrere Angebote gibt.

Frau Israel erläutert, dass alle Leistungen einer Planung, die artgleich
sind, d.h. von einem Planer ausgeführt werden können, als Honorar ad-
diert werden. Erreicht die Summe den aktuellen Schwellenwert der Vor-
gabe, muss man EU-weit ausschreiben. Daraufhin bewerben sich Büros
und müssen die Kriterien erfüllen, welche der Auftraggeber fordert und
vorgibt. Das Büro, welches die meisten Punktezahlen erreicht, erhält
den Zuschlag. Die in den Vergabebeschlüssen genannten Büros haben
die Bewerbung durchlaufen und erhalten die Zuschläge.

–    Herr Thiel zweifelte an, dass die vorherigen Honorarverträge recht-
mäßig unterschrieben worden sind, da diese ohne Beschluss beauf-
tragt wurden.

Frau Israel antwortet ihm, dass die Höhen der Verträge in die Zuständig-
keit des Bürgermeisters fallen. 

–    Stadtrat Thiel möchte dies einsehen.  

Frau Israel legt ihm die entsprechenden Verträge nach dem öffentlichen
Teil der Sitzung vor und entkräftet seine Zweifel.

TOP 11 – Vergabe von Planungsleistungen Elektrik für den Neubau
einer Zweifeld-Schulsporthalle Oberschule Nossen, Am Kirschberg
10, LPH 5-9

Hierzu liegt für die Planungsleistungen Elektrik für die LPH 5 bis 9 vom
Technischen Büro Kießling GmbH aus Meißen ein Honorarangebot in
Höhe von 41.377,60 € brutto vor.

Das Technische Büro Kießling GmbH hatte sich auf die durchgeführte
nationale Ausschreibung beworben und den Zuschlag erhalten.

Die Stadträte beschließen, die Planungsleitungen Elektrik für die LPH 5 bis 9
für o. g. Bauvorhaben an das Technischen Büro Kießling GmbH zu vergeben. 
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Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 949-48/18

TOP 12 – Vergabe von Planungsleistungen Heizung/Lüftung/Sanitär
für den Neubau einer Zweifeld-Schulsporthalle Oberschule Nossen,
Am Kirschberg 10, LPH 5-9

Hierzu liegt für die Planungsleistungen Heizung/Lüftung/Sanitär für die
LPH 5 bis 9 vom Büro NKG Ingenieurgesellschaft mbH aus Dresden ein
Honorarangebot in Höhe von 71.491,53 € brutto vor.

Das Büro NKG Ingenieurgesellschaft mbH hatte sich auf die durchge-
führte nationale Ausschreibung beworben und den Zuschlag erhalten.

Die Stadträte beschließen, die Planungsleitungen Heizung/Lüftung/Sa-
nitär der LPH 5 bis 9 für o. g. Bauvorhaben an das Büro NKG Ingenieur-
gesellschaft mbh aus Dresden zu vergeben. 

Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 950-48/18

TOP 13 – Vergabe von Leistungen zur Tragwerksplanung für den
Neubau einer Zweifeld-Schulsporthalle Oberschule Nossen, Am
Kirschberg 10, LPH 5-9

Hierzu liegt für die Tragwerksplanung für die LPH 5 und 6 sowie für die
erforderliche Bauüberwachung vom Ingenieurbüro Vogel aus Dresden
ein Honorarangebot in Höhe von 36.384,75 € brutto vor.

Das Ingenieurbüro Vogel aus Dresden hatte sich auf die durchgeführte
nationale Ausschreibung beworben und den Zuschlag erhalten.

Die Stadträte beschließen, die Tragwerksplanung für die LPH 5 und 6
sowie für die erforderliche Bauüberwachung an das Ingenieurbüro Vogel
aus Dresden zu vergeben. 

Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 951-48/18

TOP 14 - Beschlussfassung zur Sanierung der Schulgebäude mit in-
tegriertem Hort der Stadt Nossen in den Haushaltsjahren 2019 und
2020 (Budgetbeschluss)

Im Oktober 2016 informierte der SSG über die Vereinbarung der Bun-
deskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder zur Neuordnung
der föderalen Finanzbeziehungen und wies darauf hin, dass in diesem
Zusammenhang auch ein Investitionsprogramm des Bundes für den
Schulhausbau in einem Umfang von 3,5 Mrd. Euro vereinbart wurde. Am
26.06.2018 beschloss der sächsische Landtag die dazu erforderliche
VwV Invest Schule. Am 04.07.2018 erschien der 1. Newsletter, in dem
der Abgabetermin der gemeindlichen Förderprojekte auf den
17.08.20018 festgesetzt wurde. Am 30.07.2018 wurde die Stadt zur Hö-
he ihres Förderbudgets und der förderfähigen Kosten informiert.

Die Stadt Nossen meldete für alle Schulen in ihrer Trägerschaft Mittel für die
Jahre 2019 und 2020 an. Da für das Haushaltsjahr 2019 bzw. 2020 noch
kein Haushaltsplan vorliegt, ist zur Weiterbearbeitung des Fördermittelan-
trages ein budgetbindender Beschluss des Stadtrates erforderlich.

Die Finanzierung stellt sich derzeit wie folgt dar:
                                                     
                                Grundschule   Grundschule   Oberschule      Summen
                                        Nossen           Raußlitz          Nossen 
                                        mit Hort           mit Hort                      
                                          EUR               EUR             EUR             EUR
Sanierungskosten        140.000         110.000   181.400,07  431.400,07
Fördermittel                 105.000           82.500   136.050,05  323.550,05
Eigenmittel                     35.000           27.500     45.350,02  107.850,02

Eine Beschreibung der bei der Förderstelle angemeldeten Maßnahmen
liegt als Anlage bei.

Die Stadträte stimmen der Sanierung 

–    der Grundschule Nossen mit Hort im Haushaltsjahr 2019 in Höhe
von 140.000 EUR, 

–    der Grundschule Raußlitz mit Hort im Haushaltsjahr 2020 in Höhe
von 110.000 EUR und

–    der Oberschule Nossen im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von
181.400,07 EUR

vorbehaltlich der Bewilligung der beantragten Fördermittel im Rahmen
der VwV Invest Schule zu.

Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 952-48/18

TOP 15 – Beratung zum Entwurf der Haushaltsatzung und des
Haushaltplanes 2019

Der Entwurf der Haushaltsatzung und des Haushaltplanes 2019 wurde im
gemeinsamen Ausschuss von Frau Blawitzki, der Amtsleiterin Kämmerei,
schon ausführlich vorgestellt und Fragen der Stadträte beantwortet.

–    Stadtrat Pampel fragt wiederholt nach 10.000 €, die er für die 
Brücke Heynitz im Haushalt stehen lassen möchte, falls es Förder-
mittel gibt, damit diese dann auch beantragt werden können.

Herr Anke erklärt, dass ein Budgetbeschluss dazu nachträglich reinge-
nommen werden kann. Auch wenn die Maßnahme nicht in diesen Haus-
haltszeiträumen enthalten ist, können Förderanträge 2019 oder 2020
gestellt werden. Dies wurde auf Nachfrage von Herrn Pampel vom Bür-
germeister bestätigt. 

Frau Blawitzki ergänzt, dass die Wertigkeit der Straße wichtig ist. Es
wurden allgemein für die Straßenerhaltung Gelder im Haushalt einge-
stellt. Sollten Fördermittelprogramme für solche Objekte bereitgestellt
werden, dann werden Anträge gestellt. 

–    Stadtrat Matt bringt den Bau des Kindergartens in Leuben an, hier
sollte noch ein Spielplatz gebaut werden. Er möchte für diesen
Spielplatz für das kommende Jahr 10.000 € eingestellt haben. Eine
Spende von 6.000 € sei schon gesammelt. Die Grundstücksangele-
genheit befindet sich im Klärungsprozess, so Herr Matt.

Das Dach für den Kindergarten Leuben kommt nächstes Jahr. Für den
Spielplatz sind für 2019 Mittel im Plan. Bis dahin ist die Grundstücksfra-
ge zu klären, antwortet Herr Anke.

–    Stadtrat Thiel hinterfragt die noch nicht aktualisierte Investitionsliste.
Diese möchte er für die nächste Haushaltdiskussion haben. Für ihn
ist mit der Erstellung Haushalt vor der Aktualisierung der Investiti-
onsliste der zweite Schritt vor dem ersten getan.

–    Stadtrat Lantzsch fragt nach der Auslastung der Kindergarten- und 
-krippenplätze. Er ist der Meinung, dass diese nicht mehr ausrei-
chen. Er schlussfolgert, dass interessierte Mieter aufgrund fehlender
Kita-Plätze in der näheren Umgebung absagen.

Frau Beyer antwortet, dass die Plätze derzeit ausreichend sind. Am mor-
gigen Tag erfolgt die derzeitige Vergabe der Kitaplätze. Danach kann sie
mehr zum aktuellen Stand sagen.

–    Stadtrat Lantzsch denkt an den jetzigen Wohnungsneubau in Rhäsa
(ehemals Schule) und das geplante Wohngebiet Muldenblick. Wie
wird die Situation in den nächsten Jahren, wo soll angebaut wer-
den?

Der Bürgermeister stimmt ihm zu, hier müssen Überlegungen getroffen
werden. Ein entscheidendes Problem dabei ist das fehlende Personal. 

–    Stadtrat Piontek wirft ein, das Rittergut Raußlitz wäre doch ein ge-
eignetes Objekt, um eine Kita einzurichten.
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TOP 16 – Beschluss zur Sanierung des Sportplatzes der Grund-
schule Nossen 

- entfällt – 

TOP 17 – Kauf des Flurstückes 48 der Gemarkung Heynitz

Kauf des Flurstückes 48 mit einer Größe von 4.684 m² der Gemarkung
Heynitz 

Die Stadt Nossen erwirbt das Grundstück zum Bau eines Feuerwehrge-
rätehauses am Standort Heynitz. Die Preisverhandlungen mit dem Ei-
gentümer sind im Verwaltungsausschuss am 26.04.2018 vorberaten
worden. Da es keinen alternativen Standort gibt, haben die Stadträte
dem vorab zugestimmt.

–    Stadtrat Thiel erinnert an den noch nicht bestätigten BBPl.

Der Bürgermeister erklärt, dass die Voraussetzungen hiermit geschaffen
werden. Grundstücks-angelegenheiten brauchen eine gewisse Zeit, bis
dahin sollte der BBPl abgeschlossen sein.

–    Stadtrat Pampel ist begeistert und klar dafür; die derzeitigen Bedin-
gungen der FFw- Kameraden in Heynitz sind katastrophal.

Die Stadträte beschließen, vorgenanntes Flurstück zu erwerben. Der
Kaufpreis für das Flurstück beträgt für 2.684 m² 21,00 € je m² und für
2.000 m² 3,00 € je m², somit insgesamt 62.364,00 €. Die Kosten des
Vertrages und seiner Durchführung trägt die Stadt Nossen. 

Abstimmung: 14 Fürstimmen, 3 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen
Beschluss-Nr.: 953-48/18

TOP 18 - Verkauf einer Teilfläche von ca. 240 m² aus dem Flurstück
642/8, Gemarkung Nossen

Verkauf einer Teilfläche von insgesamt ca. 240 m² aus dem Flurstück
642/8 der Gemarkung Nossen, Lagebezeichnung: Zum Kirschberg 

Die Käufer haben Antrag auf Erwerb des Grundes und Bodens gestellt.
Eine Ausschreibung der Fläche war daher nicht erforderlich. Die Stadt
Nossen benötigt dieses Grundstück nicht zur Erfüllung ihrer kommunal-
politischen Aufgaben. Ein Verkauf steht auch nicht dem Gemeinwohl
entgegen.

Die Stadträte beschließen, vorgenanntes Teilgrundstück zu verkaufen.
Zusätzlich sind durch die Käufer die Kosten der Vermessung, des Ver-
trages und seiner Durchführung zu tragen.

Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 954-48/18

TOP 19 - Verkauf einer Teilfläche von insgesamt ca. 310 m² aus dem
Flurstück 651 n der Gemarkung Nossen, Lagebezeichnung: Schre-
bersiedlung, an die Garagengemeinschaft „Nossen – Am Kron-
berg“, Nossen

Die Garagengemeinschaft „Nossen - Am Kronberg“ hat Antrag auf Er-
werb des Grundes und Bodens zu ihren Garagen gestellt. Die Stadt
Nossen benötigt dieses Grundstück nicht zur Erfüllung ihrer kommunal-
politischen Aufgaben. Ein Verkauf steht auch nicht dem Gemeinwohl
entgegen.

Die Stadträte beschließen, vorgenanntes Teilgrundstück zu verkaufen.
Zusätzlich sind durch die Käufer die Kosten der Vermessung, des Ver-
trages und seiner Durchführung zu tragen.

Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 955-48/18

TOP 20 - Verkauf einer Teilfläche von insgesamt ca. 50 m² aus dem
Flurstück 647/35 der Gemarkung Nossen, Lagebezeichnung: Gold-
bergstraße, Nossen 

Der Käufer hat Antrag auf Erwerb des Grundes und Bodens zu seiner
Garage gestellt. Eine Ausschreibung der Fläche war daher nicht erfor-
derlich. Die Stadt Nossen benötigt dieses Grundstück nicht zur Erfül-
lung ihrer kommunalpolitischen Aufgaben. Ein Verkauf steht auch nicht
dem Gemeinwohl entgegen.

Die Stadträte beschließen, vorgenanntes Teilgrundstück zu verkaufen.
Zusätzlich sind durch den Käufer die Kosten der Vermessung, des Ver-
trages und seiner Durchführung zu tragen.

Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 956-48/18

TOP 21 - Verkauf des Flurstückes 766/75 mit einer Größe von 
1.790 m² der Gemarkung Nossen, postalische Anschrift: An der 
Hopfendarre, Nossen

Die Stadt Nossen hat dem Käufer das Grundstück zum Erwerb angebo-
ten, da dieses durch ihn bereits als Gartenland gepachtet wird. Es han-
delt sich hier um Grünland, welches nicht bebaut werden darf. Weiterhin
wird ein Bereich des Lärmschutzwalles bis zur Spitze verkauft, welcher
damit durch die Stadt Nossen nicht mehr gepflegt werden muss. Die
Stadt Nossen benötigt das Flurstück nicht zur Erfüllung ihrer kommunal-
politischen Aufgaben. Es bestehen auch keine Gründe, die dem Ge-
meinwohl beim Verkauf entgegenstehen.

Die Stadträte beschließen, vorgenanntes Grundstück zu verkaufen. Die
Kosten des Vertrages und seiner Durchführung sowie der Vermessung
sind durch die Käufer zu tragen.

Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 957-48/18

TOP 22 - Beschluss zur Wahrnehmung von Vorkaufsrechten, Verga-
ben, Verkäufen, Erlassen und Niederschlagungen sowie zur Annah-
me und Verwendung von Spenden 

Vorkaufsrechte

Die Beschlüsse 958 bis 964-48/18 sowie die Tischvorlagen 965 bis
967-48/18 sind insgesamt 10 Vorkaufsrechte.

Stadtrat Post stellt den Antrag, die Vorkaufsrechte im Block abzustim-
men. 

Die Stadträte stimmen einstimmig zu.

Die Stadträte beschließen, dass die Stadt Nossen von ihrem Vorkaufs-
recht für genannte Flurstücke gemäß §§ 24 ff BauGB, § 3 BauGBMaßnG,
§ 27 SächsWaldG, § 25 SächsWG und DschG keinen Gebrauch macht.
Gemäß Flächennutzungsplan und Stadtsanierungskonzept ist die Stadt
Nossen nicht am Kauf dieser Grundstücke interessiert. 

Abstimmung: 19 Fürstimmen

Beschluss 958-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für das Flurstück 75 mit einer Größe von
22.620 m² der Gemarkung Starbach

Beschluss 959-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für eine Teilfläche von ca. 200 m² aus dem
Flurstück 26/1 der Gemarkung Katzenberg 

Beschluss 960-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für den ½ Anteil an den Flurstücken 71 mit ei-
ner Größe von 820 m² und 72 mit einer Größe von 710 m² der Gemar-
kung Rhäsa, Nossen, Döbelner Straße 30 und 32 
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Beschluss 961-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für die Flurstücke 294/2 mit einer Größe von
18.912 m² der Gemarkung Ilkendorf

Beschluss 962-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für eine Teilfläche von ca. 450 m² aus dem
Flurstück 174/15 der Gemarkung Deutschenbora, Nossen, Wilsdruffer
Straße 1

Beschluss 963-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für die Flurstücke 333 mit einer Größe von
12.340 m² der Gemarkung Leuben und 90 mit einer Größe von 5.170 m²
der Gemarkung Eulitz

Beschluss 964-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für das Flurstück 25 e mit einer Größe von
2.575 m² der Gemarkung Heynitz

Beschluss 965-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für das Flurstück 238/3 mit einer Größe von
1.020 m² der Gemarkung Deutschenbora

Beschluss 966-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für die Flurstücke 43 mit einer Größe von
14.960 m² der Gemarkung Pröda,
2/2 mit einer Größe von 8.773 m² der Gemarkung Dobschütz, 22 mit ei-
ner Größe von 1.220 m² der Gemarkung Praterschütz, 147 mit einer
Größe von 13.570 m² der Gemarkung Graupzig,151 mit einer Größe von
8.044 m² der Gemarkung Graupzig 

Beschluss 967-48/18
Ablehnung Vorkaufsrecht für das Flurstück 57e mit einer Größe von
5.540 m² der Gemarkung Lossen

TOP 23 - Verschiedenes und Informationen

Einziehung beschränkt-öffentlicher Weg (Fußgängerbereich), Blatt-
Nr. 62, Weg Nr. 62, gemäß § 8 Abs. 2 SächsStrG, Nossen, 
OT Praterschütz - Nr. 01/2018

Für die Stadt ist der beschränkt-öffentliche Weg entbehrlich. Der Weg
wird als Zufahrt zum Wohngrundstück Praterschütz Nr. 6 genutzt. Der
Grundstückseigentümer möchte das o. g. Flurstück von der Stadt er-
werben. Eine Vorabstimmung mit der Flurneuordnungsbehörde ist er-
folgt. Andere Grundstücke sind nicht betroffen (Erschließung).

Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch § 14 SächsStrG und Son-
dernutzung § 18 SächsStrG.

Die Offenlage ist im Amtsblatt der Stadt Nossen ortsüblich bekannt zu
machen. 
Der Plan mit der Darstellung und Ausdehnung der einzuziehenden Stra-
ßenfläche liegt ab dem auf die Bekanntgabe folgenden Tag für die Dauer
von drei Monaten in der Stadtverwaltung Nossen, Rathaus im Vorraum
Bauamt, Zimmer 8, Markt 31, 01683 Nossen während der Sprechzeiten
für jedermann zur Einsicht aus.

Der Stadtrat beschließt, gemäß 8 Abs. 2 des SächsStrG die Absicht der
Einziehung der in dem der Vorlage beigefügten Lageplan gekennzeich-
neten Straßenfläche bekannt zu geben. 

Abstimmung: 19 Fürstimmen
Beschluss-Nr.: 968-48/18

Stand der Baumaßnahmen 

Frau Israel informiert zum Stand der Baumaßnahmen:

•    Kanal- und Straßenbau Wunschwitz
     Ist fertiggestellt, die VOB-Abnahme erfolgte am 05.09.2018.

•    Brücken-, Kanal- und Straßenbau Ilkendorf
     Ist fertiggestellt, die VOB-Abnahme erfolgte am 29.08.2018. 

•    Kanalbau Hirschfelder Straße in Deutschenbora
     Hauptsammler ist fertiggestellt, die Hausanschlüsse im Abschluss

begriffen, danach erfolgen noch Pflasterarbeiten (Deckenschluss
über Kanaltrasse).

•    Kanal- und Straßenbau Wendischbora West
     Kanalverlegung vor FFw wurde fertiggestellt, derzeit erfolgt der Ka-

nalbau in B 101, Anfang Oktober Asphalteinbau in den beiden Berei-
chen, anschließend beginnt die Maßnahme auf der Straße nach 
Ilkendorf.

•    Schadensbeseitigung und Schadensaufnahme vom Hochwas-
ser 01.06.2018

     Auflistung der Schäden (rund 111 T€) wurde an das LRA Meißen
und anschließend an SMWA geschickt mit dem Antrag auf Bezu-
schussung. Die Rückmeldung steht noch aus.

Stadtrat Matt möchte wissen, ob hier die Brücke Samek mit dabei ist?

–    Frau Israel bestätigt dies, weiterhin seien dabei: Straßenbeleuch-
tung, Sand für den Spielplatz, Beräumungs- und Entsorgungsko-
sten, welche nicht gering waren.

Stadtrat Thiel meint, wenn es sich größtenteils um Entsorgungskosten
handelt, dann sollten die Kosten für die Brücke nochmals geprüft wer-
den.

Nutzungsänderung und Erweiterung KiTa Leuben
•    Die Fertigstellung des 2. Bauabschnittes ist mit der 5. Woche über-

fällig.
•    Im 3. Bauabschnitt sind die Akustikdecken in sämtlichen Gruppen-

und Nebenräumen fertiggestellt.
•    Der Maler und der Bodenleger haben mit ihren Leistungen begon-

nen.
•    Der 3. Bauabschnitt ist etwas schneller als die Planung.

Erweiterung der Heizung in der Feuerwehr Schleinitz
•    Die Heizkörper sind geliefert. Der Schlosser baut momentan die Ge-

stelle für die Holzauflagen. 
•    Ende September wird voraussichtlich alles eingebaut und ange-

schlossen.

Verschiedenes

–    Stadtrat Matt fragt nach der Brücke in Leuben – hier liegt keine Infor-
mation vor, da es sich um eine Baustelle des LASuV handelt, so Frau
Israel. – Stadtrat Matt wünscht, dass die SV hierzu nachfragt, um die
Bürger informieren zu können.

–    Stadtrat Najman fragt nach den Fenstern in der Kita Leuben und ob
die Ausführung den Anforderungen entspricht?

Frau Israel hat dazu die Unterlagen im Archiv herausgesucht und keinen
Nachweis gefunden. Es wurde überprüft. Fazit: Die Fensterscheiben
müssen außen noch foliert werden, es bestehen nur die Innenscheiben
aus VSG-Glas. 

–    Stadtrat Post möchte, dass Herr Kadner von der ENSO nochmals
vor Ort geholt wird. Seit 4 Wochen sind die Arbeiten an der Pöppel-
mannbrücke nicht vorwärts gegangen, man sieht auch keine Firma
vor Ort. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass die Bau-
stellen wieder ordentlich verschlossen werden, in Großenhain seien
arge Probleme aufgetreten.

Der Bürgermeister erklärt, dass die Firma nur wenige Mitarbeiter hat,
aber die Bauzeiten einhält. 
Hier gibt es keine Handhabe, die Bauarbeiten zu beschleunigen. 
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–    Stadtrat Erler macht auf den Fußweg in Deutschenbora hinter der Ei-
senbahnbrücke aufmerksam, hier muss dringend etwas getan wer-
den. Weiterhin legt er Fotos von den Teichen in Deutschenbora vor -
am 3. Teich wurde ein Loch gewühlt, am 2. Teich liegt ein defekter
Jägerzaun.

Frau Israel antwortet, dass der Bauhof informiert hat, dies demnächst zu
beseitigen und den Zaun zu entsorgen.

–    Das Dach am Bahnhofsgebäude in Deutschenbora bricht zusammen.
     Am Rittergut Deutschenbora ist eine Garage zusammengefallen.

Hier sollten die Eigentümer dringend angeschrieben werden. 

Die Besitzer wurden bereits informiert, weiteres anschreiben bringt
nichts, erklärt Herr Anke.

–    Stadtrat Pampel berichtet von dem defekten Steg zum Inselteich in
Heynitz. Hier sollten einige Bohlen erneuert werden. 

–    Stadtrat Lantzsch möchte die Anschlagtafel an der Bushaltestelle in
Wolkau wieder angebracht haben. Der Feuerlöschteich sollte ge-
schlämmt und der Zaun um den Teich wieder aufgestellt werden. Die
fehlende Bank am Möpschenberg wurde noch nicht ersetzt.

–    Stadtrat Hoffmann fragt nach dem defekten Geländer in Schleinitz
hinter dem Schlossbereich, welches durch Bauzäune ersetzt wurde.
Wann ist die Reparatur geplant? 

Hier bleibt vorerst der Bauzaun stehen, die Reparatur ist noch nicht im
Plan, antwortet der Bürgermeister.

•    Termine

Nächste Ratssitzung: Donnerstag, 11. Oktober 2018
19:00 Uhr (im Ratssaal)

Nächster Technischer Ausschuss: Dienstag, 25. September 2018
19:00 Uhr

Nächster Verwaltungsausschuss: Donnerstag, 27. September 2018
19:00 Uhr

(beide Ausschüsse im Beratungsraum 2.3, Neubau)

Da es keine weiteren Anfragen gibt, beendet Herr Anke die heutige Sit-
zung und wünscht allen Gästen und Stadträten einen schönen Abend
und einen guten Nachhauseweg.

Im NÖT stehen noch Informationen an.

Protokollierung: Hagert

Uwe Anke
Bürgermeister

Unter Vorbehalt der Zustimmung der Stadträte.

Öffentliche Bekanntmachungen

n Öffentliche Bekanntmachung einer Absichtserklärung – Einziehung beschränkt-öffentlicher Weg 
gemäß § 8 Abs. 2 SächsStrG – Nossen, OT Praterschütz, Nr. 01/2018

Die Stadt Nossen beabsichtigt, folgenden Straßenabschnitt einzuziehen:

Straßenbezeichnung
Straßenklasse: beschränkt-öffentlicher Weg 

(Fußgängerbereich)
Blatt-Nr. 62, Weg Nr. 62 

Beschreibung des Anfangspunktes: Flurstück 16 
der Gemarkung Praterschütz

Beschreibung des Endpunktes: Flurstück 21/4 
der Gemarkung Praterschütz

Straßengrundstück: Flurstück 43 
der Gemarkung Praterschütz

Länge: 0,032 km
Träger der Straßenbaulast: Stadt Nossen

Gründe für die Einziehung:
Der genannten Verkehrsfläche soll durch förmliche Einziehung nach § 8
Abs. 2 SächsStrG vom 21. Januar 1991 (Sächs. GVBl. S. 93), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 (Sächs. GVBl. S. 78)
geändert worden ist, die Eigenschaft eines beschränkt-öffentlichen We-
ges entzogen werden. 

Öffentliche Auslegung
Der Plan mit der Darstellung und Ausdehnung der einzuziehenden Stra-
ßenfläche liegt ab dem auf die Bekanntgabe folgenden Tag für die Dauer
von drei Monaten in der Stadtverwaltung Nossen, Vorraum Bauamt Zim-
mer 8, Markt 31 in 01683 Nossen während der Sprechzeiten
Dienstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Donnerstag 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr
für jedermann zur Einsicht aus.

Während dieser Zeit können alle, deren Interessen durch die beabsich-
tigte Maßnahme berührt werden, Stellungnahmen schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Stadtverwaltung Nossen, Bauamt, Markt 31, 01683

Nossen vorbringen. Nach Fristablauf erhobene Stellungnahmen können
nicht mehr berücksichtigt werden.
Nach Ablauf von 3 Monaten seit dieser Bekanntmachung ist vorge -
sehen, einen Stadtratsbeschluss zur Einziehung des beschränkt-öffent-
lichen Weges herbeizuführen. Mit dessen öffentlicher Bekanntmachung
entfallen Gemeingebrauch und Sondernutzung.

Nossen, 14.09.2018

Uwe Anke
Bürgermeister



Die Ergänzungssatzung liegt in der Zeit vom 01.10.2018 bis ein-
schließlich 31.10.2018 mit o. g. Inhalt in der Stadtverwaltung Nossen,
Markt 31 in 01683 Nossen im Bauamt, Vorraum Zimmer 8, während der
üblichen Dienststunden aus. 
Montag 9:00 Uhr – 15:30 Uhr
Dienstag 9:00 Uhr – 17:30 Uhr
Mittwoch 9:00 Uhr – 15:30 Uhr
Donnerstag 9:00 Uhr – 15:30 Uhr
Freitag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men schriftlich oder zur Niederschrift in der Stadtverwaltung Nossen,
Markt 31, 01683 Nossen, Bauamt, Zimmer 12, abgegeben werden.
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben. Die berühr-
ten Träger öffentlicher Belange werden parallel beteiligt. Parallel dazu
können auf der Internetseite der Stadt Nossen unter www.nossen.de
und im zentralen Landesportal Bauleitplanung unter www.bauleitpla-
nung.sachsen.de die vollständigen Planunterlagen eingesehen werden. 
Die Ergänzungssatzung Stadt Nossen OT Deutschenbora „Hirschfelder
Straße 4“ gilt für das Flurstück 250/2 der Gemarkung Deutschenbora
sowie Flurstück 114 der Gemarkung Obereula (gemäß Darstellung Gel-
tungsbereich im Planteil A).

Es gelten folgende planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4
BauGB i. V. m. § 83 SächsBO:
•    Von der nördlichen Grundstücksgrenze ist ein Gebäudeabstand von

mindestens 3 m einzuhalten.
•    Dachformen Wohnhaus: Sattel-, Zelt-, Pult- oder Flachdach
•    Entlang der westlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks 114 (ca. 70 m)

ist eine einreihige Rot- bzw. Hainbuchenhecke anzulegen, dauerhaft
zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Pflanzabstand ca. 50 cm,
ungetopft, ca. 60 cm hoch, Pflanzzeit möglichst im Herbst.

Nossen, 14.09.2018

Uwe Anke, Bürgermeister
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n Öffentliche Bekanntmachung
Ergänzungssatzung Stadt Nossen OT Deutschenbora „Hirschfelder Straße 4“

Aufgrund der § 34 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. §§ 10 Abs. 1 und 13 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634) und in Verbindung mit § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) hat der Stadtrat der Stadt Nossen in öffentlicher
Sitzung am 13.09.2018 die Aufstellung und Auslegung der Ergänzungssatzung Stadt Nossen OT Deutschenbora „Hirschfelder Straße 4“ beste-
hend aus Planteil (Teil A), Textteil (Teil B) und Begründung (Teil C) in der Fassung vom August 2018 mit Beschluss Nr. 945-48/18 beschlossen.

n Öffentliche Bekanntmachung
Ergänzungssatzung „Wolkau – Flurstück 59/2“ 
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung 
Planfassung vom August 2018

Der Stadtrat der Stadt Nossen hat am 13.09.2018 den Aufstellungsbe-
schluss und den Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die Ergän-
zungssatzung  „Wolkau – Flurstück 59/2“  gefasst.  

Die öffentliche Auslegung dieser Planunterlagen einschließlich Begrün-
dung findet in der Zeit 

vom 09.10.2018 bis einschließlich 09.11.2018
in der Stadtverwaltung Nossen, Markt 31 in 01683 Nossen im Vorraum
Bauamt Zimmer 8 während der üblichen Dienststunden statt.

Montag 9:00 Uhr – 15:30 Uhr
Dienstag 9:00 Uhr – 17:30 Uhr
Mittwoch 9:00 Uhr – 15:30 Uhr
Donnerstag 9:00 Uhr – 15:30 Uhr
Freitag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men schriftlich oder zur Niederschrift in der Stadtverwaltung Nossen,
Markt 31 in 01683 Nossen, Bauamt, Zimmer 12, abgegeben werden.
Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben. 

Parallel dazu können auf der Internetseite der Stadt Nossen unter
www.nossen.de und im zentralen Landesportal Bauleitplanung  unter
www.bauleitplanung.sachsen.de die vollständigen Planunterlagen ein-
gesehen werden. 

Nossen, 18.09.2018

Uwe Anke
Bürgermeister
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Bekanntmachungen anderer Behörden und Einrichtungen 

Zweckverband Wasserversorgung „Meißner Hochland“
OT Raußlitz | Rittergut 7 | 01683 Nossen | Telefon: 035246/5150 | Fax: 035246/51520 | info@zvwv-meissner-hochland.de         

n Bekanntmachung des Zweckverbandes
Wasserversorgung „Meißner Hochland“

Die nächste öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Wasserversorgung „Meißner Hochland“ findet am Montag,
dem 22.10.2018 um 18.00 Uhr in der Stadt Nossen, OT Raußlitz,
Rittergut 5 in der Schulspeisung der Schule Raußlitz statt.

n   Tagesordnung:
1.   Eröffnung und Kontrolle der Beschlussfähigkeit
2.   Protokollfeststellung
3.   Bürgerfragezeit
4.   Beschluss zur Wirtschaftsprüfung und zur örtlichen 
     Rechnungsprüfung des Wirtschaftsjahres 2017
5.   Beschluss zur Gebührennachrechnung 2016 bis 2017
6.   Investitionsplan 2019
7.   Baumaßnahmen
8.   Sonstiges

Uwe Anke, Verbandsvorsitzender

n Entsprechend der Trinkwasserverordnung 2001 
     gibt der Zweckverband Wasserversorgung Meißner Hochland

bekannt, welche Aufbereitungsstoffe dem Trinkwasser zugege-
ben werden.

1.   Trinkwasserversorgung  aus dem Hochbehälter Radewitzer Höhe
     Stadt Nossen, Ortsteile:  
     Raußlitz, Zetta, Gallschütz, Schrebitz, Schänitz, Kreißa, 

Ober stößwitz, Klessig, Noßlitz, Pinnewitz, Höfgen, Mutzschwitz,
Abend, Stahna, Lösten, Leippen, Ziegenhain, Saultitz, Wolkau, 
Starbach, Rüsseina und Graupzig (Trafostation bis Ziegelei)

     In dem Vorlagebehälter der Wasserversorgungsanlage Schiere wird
das Rohwasser belüftet. Durch die physikalische Entsäuerung wird
der pH-Wert des Wassers angehoben. 

     Im Hochbehälter Radewitzer Höhe wird das Trinkwasser der WVA
Schiere mit Fernwasser (Hochbehälter Groitzsch aus dem Wasser-
werk Coschütz/Talsperre Klingenberg) aus dem Wasserverband
Brockwitz – Rödern verschnitten. Nur durch die Zuführung des Fern-
wassers kann das Trinkwasser in ausreichender Menge für das Ver-
sorgungsgebiet bereitgestellt werden.

     Das Trinkwasser wird im Verhältnis ca. 85 Prozent WVA Schiere und
ca.15 Prozent Fernwasser gemischt.

     Dem Fernwasser werden im Wasserwerk Coschütz folgende Zu-
satzstoffe zugegeben:

     – Brandkalk zur pH- Stabilisierung
     – CO2

     – Aluminiumsulfat zur Flockung
     – Chlor zur Desinfektion
     – Chlordioxid
     Im Hochbehälter Radewitzer Höhe werden dem Trinkwasser keine

Zusatzstoffe zugesetzt.
     Das Wasser entspricht dem Härtebereich: mittel 

n   Auszug aus der Wasseruntersuchung des abgegebenen Misch-
wassers aus dem Hochbehälter Radewitzer Höhe vom
15.08.2018

     Parameter         Einheit        Analysenwert         Grenzwert

     pH-Wert                                7,73                         6,5<pH>9,5
     Gesamthärte      °dH             11,8

     Calzium             mg/l            64,7                         
     Magnesium        mg/l            12,0                         
     Natrium              mg/l            12,7                         200
     Kalium               mg/l            1,36                         
     Ammonium        mg/l            <0,05                       0,5
     Eisen                  mg/l            <0,02                       0,2
     Mangan             mg/l            <0,005                     0,05
     Aluminium          mg/l            <0,02                       0,2
     Chlorid               mg/l            39,8                         250
     Nitrat                  mg/l            39,5                         50
     Nitrit                   mg/l            <0,01                       0,5
     Sulfat                 mg/l            85,7                         250
     Uran                   µg/              <0,1                         10 

2.   Fernwassereinspeisung aus dem Wasserverband Freiberg
     Stadt Nossen, Ortsteile:  
     Rhäsa, Gruna und Ilkendorfer Lehden (über den Sammelbehälter

Rhäsa), Gewerbegebiet Heynitz-Lehden, einschließlich Wohngebiet
Am Vorwerk  

     Das Trinkwasser wird im Wasserwerk Freiberg (Talsperre 
Lichtenberg) aufbereitet.

     Dem Rohwasser aus der Talsperre Lichtenberg werden im Wasser-
werk Freiberg folgen-de Zusatzstoffe zugegeben:

–    Calciumhydroxid                                 Einstellung pH-Wert, 
                                                                 bei Bedarf
–    Polyaluminiumhydroxidchloridsulfat   Flockungsmittel
–    Mittelanionisches Polyelektrolyt          Flockungsmittel, nur bei 
                                                                 Bedarf
–    Calciumcarbonat                                 Einstellung pH-Wert
–    Quarzsand / Quarzkies                        Entfernung von Partikeln
–    Natriumhypochlorit                              Desinfektion
–    Natriumhydroxid                                 Einstellung pH-Wert, 
                                                                 bei Bedarf
–    Aktivkohle                                           Adsorption, bei Bedarf
–    Kohlenstoffdioxid                                Aufhärtung, bei Bedarf
     Im Sammelbehälter Rhäsa werden dem Trinkwasser keine Zusatz-

stoffe zugesetzt.
     Das Wasser entspricht dem Härtebereich: weich

n   Auszug aus der Wasseruntersuchung des eingespeisten Fern-
wassers aus dem Wasserverband Freiberg vom 27.03.2018

     Parameter                          Einheit     Analysenwert  Grenzwert

     pH-Wert                                               8,4                    6,5<pH>9,5
     Gesamthärte                       °dH          3,9
     Calcium                               mg/l         22,6                  
     Magnesium                         mg/l         3,4                    
     Ammonium                         mg/l         <0,03                0,5
     Eisen                                   mg/l         <0,041              0,2
     Mangan                               mg/l         <0,025              0,05
     Chlorid                                mg/l         15,8                  250
     Nitrat                                   mg/l         18                     50
     Nitrit                                    mg/l         <0,01                0,5
     Sulfat                                   mg/l         23                     250
     Basenkapazität bis pH 8,2  mmol/l     0,00
     Säurekapazität bis pH 4,3   mmol/l     0,55

3.   Fernwassereinspeisung aus dem Wasserverband Döbeln-
Oschatz, Stadt Nossen, Ortsteile: 

     Bodenbach, Neubodenbach und Priesen 
     Das in unser Verbandsgebiet eingespeiste Trinkwasser aus dem

Wasserverband Döbeln-Oschatz ist ein Mischwasser aus dem Was-
serwerk Simselwitz und den Wasserfassungen Möberitz und Jana-
Aue 1.
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     Dem Trinkwasser  werden im Wasserwerk Simselwitz folgende Zu-
satzstoffe zugegeben:

     – Natriumhypochlorit zur Desinfektion 
     Das Wasser entspricht dem Härtebereich: hart

n   Auszug aus der Wasseruntersuchung des Fernwassers vom
Wasserverband Döbeln-Oschatz 2017

     Parameter                         Einheit     Analysenwert  Grenzwert

     pH-Wert                                               7,01                  6,5<pH>9,5
     Gesamthärte                       °dH           25,2
     Calcium                              mg/l          147                   
     Magnesium                        mg/l          20,3                  
     Ammonium                         mg/l          <0,05                0,5
     Eisen                                   mg/l          0,01                  0,2
     Mangan                              mg/l          <0,005              0,05
     Chlorid                                mg/l          46                     250
     Nitrat                                   mg/l          32                     50
     Nitrit                                    mg/l          0,016                0,5
     Sulfat                                  mg/l          180                   250
     Basenkapazität bis pH 8,2 mmol/l      0,92
     Säurekapazität bis pH 4,3  mmol/l      4,23

4.   Trinkwasserversorgung aus dem Hochbehälter Katzenberg 
     (Kammer 1 und 2: Einspeisung Fernwasser)
     Stadt Nossen, Ortsteile:  
     Kottewitz, Wendischbora, Göltzscha, Gohla, Ilkendorf, Radewitz,

Karcha  
     Die Einspeisung erfolgt aus Wasserverband Brockwitz – Rödern

(Wasserwerk Coschütz/Talsperre Klingenberg).

     Dem Fernwasser werden im Wasserwerk Coschütz folgende Zu-
satzstoffe zugegeben:

     – Brandkalk pH- Stabilisierung
     – CO2

     – Aluminiumsulfat Flockung
     – Chlor Desinfektion
     – Chlordioxid  
     – Aktivkohlepulver Geruch / Geschmack
     Im Hochbehälter Katzenberg werden dem Trinkwasser keine Zusatz-

stoffe zugesetzt.
     Das Wasser entspricht dem Härtebereich: weich

n   Auszug aus der Wasseruntersuchung Wasserwerk Coschütz
12.06.2018

     Parameter         Einheit        Analysenwert         Grenzwert

     pH-Wert                                8,15                         6,5<pH>9,5
     Gesamthärte      °dH             5,7
     Calzium             mg/l            36,20                       
     Magnesium        mg/l            2,86                         
     Natrium              mg/l            7,38                         200
     Kalium               mg/l            1,54                         
     Ammonium        mg/l            <0,050                     0,5
     Eisen                  mg/l            <0,020                     0,2
     Mangan             mg/l            <0,005                     0,05
     Aluminium          mg/l            <0,020                     0,2
     Chlorid               mg/l            11,9                         250
     Nitrat                  mg/l            16,0                         50
     Nitrit                   mg/l            <0,010                     0,1
     Sulfat                 mg/l            26,9                         250
     Fluorid               mg/             <0,15                       1,5
     Uran                   µg/l             <0,10                       10 

5.   Trinkwasserversorgung aus dem Hochbehälter Katzenberg 
     (Kammer 3 und 4: Einspeisung Fernwasser und WW Stroischen)
     Stadt Nossen, Ortsteile:  
     Wuhsen, Heynitz, Mahlitzsch, Wunschwitz und Katzenberg  
     In den Hochbehälter Katzenberg wird seit 4.8.2014 Trinkwasser aus

dem Wasserwerk Stroischen und teilweise Fernwasser aus Wasser-
verband Brockwitz – Rödern (Wasserwerk Coschütz / Talsperre Klin-
genberg) eingespeist. Die Vermischung erfolgt in den Kammern 3
und 4.

     Dem Fernwasser werden im Wasserwerk Coschütz folgende Zu-
satzstoffe zugegeben:

     – Brandkalk pH-Stabilisierung
     – CO2

     – Aluminiumsulfat Flockung
     – Chlor Desinfektion
     – Chlordioxid  
     Auszug aus der Wasseranalyse unter Punkt 4.

     Wasserwerk Stroischen:
     Das Rohwasser aus den Tiefbrunnen Mehren wird im Wasserwerk

belüftet. Anschließend erfolgt die Filtration über zwei Kiesfilter, um
das im Wasser gelöste Eisen und Mangan zu entfernen.

     Eine Desinfektion ist auf Grund der guten Geschütztheit des Grund-
wassers (Tiefbrunnen I und II Mehren sind 40 m tief) nicht erforder-
lich.

     Dem Trinkwasser wird im Wasserwerk Stroischen folgender Zusatz-
stoff zugegeben:

     – METAQUA® PSI 40 zur Härtestabilisierung
     (Einzelkomponenten sind: Natriumsilikat, Natriumcarbonat, 

Natriumpolyphosphat)
     Durch die Zugabe von METAQUA®PSI 40 wird die unerwünschte

Härteausfällung, wie zum Beispiel Kalk an der Heizung der Wasch-
maschine, Kaffeemaschine, Perlatoren am Wasserhahn und in Heiz-
wassergeräten wirksam verhindert.

     Durch den Einsatz des Zugabestoffs wird die Wasserqualität in Be-
zug auf die Härte und den Geschmack nicht verändert.

     Die Wasserhärte von 19,6 ° dH (Gesamthärte) bleibt erhalten. Das
Wasser entspricht dem Härtebereich: hart 

     Im Hochbehälter Katzenberg werden dem Trinkwasser keine Zusatz-
stoffe zugesetzt.

n   Auszug aus der Wasseruntersuchung Wasserwerk Stroischen
vom 14.02.2018  

     Parameter         Einheit        Analysenwert         Grenzwert

     Gesamthärte      °dH             19,60                       –
     Calzium             mg/l            112                          –
     Magnesium        mg/l            17,1                         –
     Natrium              mg/l            12,5                         200
     Kalium               mg/l            4,57
     Ammonium        mg/l            <0,05                       0,5
     Eisen                  mg/l            <0,02                       0,2
     Mangan             mg/l            <0,005                     0,05
     Aluminium          mg/l            <0,02                       0,2
     Chlorid               mg/l            25,7                         250
     Nitrat                  mg/l            <0,5                         50
     Nitrit                   mg/l            <0,01                       0,5
     Sulfat                 mg/l            72,0                         250
     Fluorid               mg/l            <0,15                       1,5
     Uran                   µg/l             0,4                           10

6.   Trinkwasserversorgung aus dem Hochbehälter Schleinitz
     Stadt Nossen, Ortsteile:  
     Schleinitz, Lossen, Badersen, Dobschütz, Pröda, Praterschütz und

Perba

     Das Rohwasser aus der Quelle Schleinitz wird in den Hochbehälter
Schleinitz gefördert und belüftet. Durch die physikalische Entsäue-
rung wird der pH-Wert des Wassers angehoben.

     In den Hochbehälter wird auch Fernwasseraus dem Wasserverband
Riesa-Großenhain (Hochbehälter Schwochau) eingespeist. Das
Trinkwasser wird im Verhältnis ca. 80 Prozent Wasserfassung
Schleinitz und ca. 20 Prozent Fernwasser in den Wasserkammern
gemischt.

     Fernwasser:  siehe Punkt 7 Hochbehälter Schwochau
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     Im Hochbehälter Schleinitz wird dem Trinkwasser folgender Zusatz-
stoffe zugesetzt. 

     – Natriumhypochlorit zur Desinfektion
     – METAQUA® PSI 40 zur Härtestabilisierung 
     (Einzelkomponenten sind: Natriumsilikat, Natriumcarbonat, 

Natriumpolyphosphat)
     siehe Punkt 5. Wasserwerk Stroischen
     Das Wasser entspricht dem Härtebereich: hart

n   Auszug aus der Wasseruntersuchung Hochbehälter Schleinitz
vom 16.05.2018

     Parameter         Einheit        Analysenwert         Grenzwert

     pH-Wert                                7,24                         6,5<pH>9,5
     Gesamthärte      °dH             24,5
     Calcium             mg/l            140                          
     Magnesium        mg/l            20,9                         
     Natrium              mg/l            14,8                         200
     Kalium               mg/l            1,78                         
     Ammonium        mg/l            <0,050                     0,5
     Eisen                  mg/l            <0,020                     0,2
     Mangan             mg/l            <0,005                     0,05
     Aluminium          mg/l            <0,020                     0,2
     Chlorid               mg/l            43                            250
     Nitrat                  mg/l            44,8                         50
     Nitrit                   mg/l            <0,010                     0,5
     Sulfat                 mg/l            180                          250
     Fluorid               mg/l            0,16                         1,5
     Uran                   µg/l             0,9                           10 

7.   Fernwassereinspeisung aus dem Wasserverband Riesa-
Großenhain

     Stadt Nossen, Ortsteile:
     Leuben, Wahnitz, Mertitz, Mettelwitz, Wauden, Eulitz, Raßlitz und

Graupzig (außer Trafostation bis Ziegelei) 
     Das Trinkwasser aus dem Wasserverband Riesa-Großenhain wirde

aus den Wasserwerken Riesa und Fichtenberg  in den Hochbehälter
Schwochau eingespeist.

     Dem Fernwasser wird folgender Zusatzstoff zugegeben:
     – Natriumhypochlorit Desinfektion, bei Bedarf
     – Natriumhydroxid             zur pH-Wert-Einstellung
     Das Wasser entspricht dem Härtebereich: mittel

n   Auszug aus der Wasseruntersuchung des eingespeisten Fern-
wassers aus dem Wasserverband Riesa-Großenhain, Hochbe-
hälter Schwochau 28.02.2018 

     Parameter                         Einheit     Analysenwert  Grenzwert

     pH-Wert                                               8,38                  6,5<pH>9,5
     Gesamthärte                       °dH           10,6
     Calcium                              mg/l          54,2                  
     Magnesium                        mg/l          13,0                  
     Ammonium                         mg/l          <0,020              0,5
     Eisen                                   mg/l          <0,01                0,2
     Mangan                              mg/l          <0,005              0,05
     Nitrat                                   mg/l          17,0                  50
     Basenkapazität bis pH 8,2 mmol/l      0
     Säurekapazität bis KS 4,3  mmol/l      1,58

Raußlitz, 06.09.2018                        Sabine Zinnecker, Geschäftsführerin

Öffentliche Bekanntmachungen

n Information zur Hundehaltung  

Der Hund gilt als treuster Freund des Menschen. Er ist für viele
Menschen ein Begleiter, Beschützer oder eine Hilfe in schwierigen
Lebenslagen. Im Zusammenleben zwischen Menschen und Hun-
den ergeben sich viele positive Eigenschaften aber auch negative. 
Auf Straßen, Gehwegen und Plätzen verunstalten leider „Hunde-
haufen“ unsere Stadt. Um diese Verunreinigung in den Griff zu be-
kommen, ist die Stadtverwaltung auf die Mitwirkung der Hundehal-
ter angewiesen. Die meisten von Ihnen wissen, dass sie die Hinter-
lassenschaften ihres Hundes ordnungsgemäß entsorgen müssen.
Deshalb haben viele Hundeführer eine Tüte dabei, um das „Pro-
blem“ im nächsten öffentlichen Papierkorb oder in der Restabfall-
tonne zu entsorgen.  

Leider gehen nicht alle Hundeführer verantwortungsvoll um. Jeder
Hundebesitzer ist in der Pflicht, den Hundekot unverzüglich ohne
Aufforderung zu beseitigen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
Deshalb sollte jeder Hundeführer beim Spaziergang mit dem Hund
eine Tüte zur Hand haben, um das „Häufchen“ des Vierbeiners zu
entsorgen.  

Durch ein verantwortungsbewusstes und rücksichtsvolles Mitwir-
ken können Sie in der Öffentlichkeit zu einem positiven Bild beitra-
gen. Für ihr Verständnis und für Ihre Mitwirkung möchten wir uns
bedanken.

Stadtverwaltung Nossen

Informationen des ZAOE
Telefon: 0351 4040450 | www.zaoe.de      

n Änderungen in der Abfallwirtschaft

Seit Oktober ist der Zweckverband für den Austausch, Neustellung und
Abzug von Abfallbehältern im gesamten Verbandsgebiet verantwortlich.
Bei Nachfragen dazu sollten sich die Bürgerinnen und Bürger bitte direkt
an den Zweckverband, Service-Tel. 0351 4040450 wenden. Diese Auf-
gabe liegt nicht mehr in der Verantwortung des jeweiligen Entsorgers.
Dies gilt auch für die Restabfallsäcke. Diese können zukünftig bei der
ZAOE-Geschäftsstelle in Radebeul, auf den ZAOE-Wertstoffhöfen in
Gröbern, Groptitz, Großenhain, Meißen, Nossen und Weinböhla sowie
bei den Landkreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen (bitte dort vorher
anfragen) erworben werden, nicht mehr beim Entsorger. Die Gebühr für
den Restabfallsack beträgt unverändert 3,50 Euro.

Geschäftsstelle des ZAOE, Tel.: 0351 4040450, info@zaoe.de, www.zaoe.de

n Erwerb von Brennholz

Im Stadtwald Nossen besteht derzeit die Möglichkeit nach Einwei-
sung durch den Förster Brennholz zu schlagen. Angeboten wird
vor allem Fichtenholz, aber auch Birken- und Eichenholz sind er-
hältlich. Die Preise liegen pro Raummeter zwischen 12,- und 18,-€.
Wer Interesse am Holzmachen im Stadtwald hat, sollte über die
notwendige Ausrüstung verfügen und einen Teilnahmenachweis zu
einem Lehrgang zur Motorsägenarbeit vorweisen können.
Interessenten können Sich unter der Tel.-Nr.: 0173-3720081 (Herr
Kühn, Revierförster) melden.

Stadt Nossen, Bauamt



n Brücken-, Kanal- und Straßenbau in Ilkendorf 
fertiggestellt

Den Ersatzneubau der Brücke über den Ketzerbach sowie ca. 150m Ka-
nal- und Straßenbau hat die Firma BS Bau GmbH aus Großschirma im
Zeitraum März bis August 2018 fertiggestellt.
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n Grundhafter Ausbau der Ortsstraßen 
in Wunschwitz beendet

Anfang März 2018 hat die Firma Walter Straßenbau aus Etzdorf das
Straßen- und Kanalbauvorhaben in Wunschwitz begonnen. Am
05.09.2018 fand nun die Abnahme der Leistungen statt. Es wurden rund
970 lfd. Straße und Kanal hergestellt.

n Kanalbau Deutschenbora 
Hirschfelder Straße / Am Bahnhof

Der Bau des Hauptsammlers vom Schmutzwasserkanal in Deutschen-
bora auf der Hirschfelder Straße / Am Bahnhof ist abgeschlossen. Der-
zeit findet noch die Fertigstellung der Hausanschlüsse und der Decken-
schluss der Straße statt.

n Flurneuordnung baut landwirtschaftliche Wege aus

Im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Leuben-Schleinitz schreitet der
Ausbau der landwirtschaftlich erforderlichen Wege voran. Kürzlich wur-
de in Eulitz der „Weg zur kleinen Sandgrube“ fertiggestellt.

Ebenfalls abgeschlossen sind der „Raßlitzer Weg“ und der „Käbschüt-
zer Weg“



Amtsblatt der Stadt Nossen Seite 20 1. Oktober 2018

C
M
Y
K

Informationen aus dem Bauamt

Auch der „Grüntzschmühlenweg“ östlich von Schleinitz steht kurz vor
seiner Fertigstellung.

Bauherr dieser Wege ist die Teilnehmergemeinschaft der jeweiligen Flur-
neuordnungsbereiche. Diese legt die Maßnahmen fest, welche eine För-
derung in Höhe von 80% erhalten. Der Eigenanteil von 20% verteilt sich
auf die Grundstückseigentümer des Gebietes und die Stadt Nossen

n Erweiterung KiTa Leuben

Die Gruppenräume des Kindergartenbereiches zeigen den Baufort-
schritt. Für die neue Faltschiebewand sind Stützen und Unterzug aus
Holz eingebaut worden. Die Akustikdecke ist fertiggestellt und die her-
abhängenden grauen Kabel sind für die LED – Leuchten. Auf der Fußbo-
denfläche ist bereits die Ausgleichsschicht für den neuen Belag einge-
bracht.
Momentan arbeitet der Maler in diesen Räumen. Die Fertigstellung ist
Ende Oktober geplant.  

Gewässer:                                                                                                                                                                
                                                                 beräumter Bereich (Aushub+ Bewuchs)                                              Zeitraum d. Beräumg.
Augustusberger Dorfbach                                                                                                                                         
                                                                 Siebenlehner Weg  bis Höhenweg                                                           Februar/März
ehm. Mühgraben Seminarweg                                                                                                                                  
                                                                 Baupunkt Vogel bis Mulde (Beseitigg. Springkraut)                                 August
Schräpebach                                            von Quelle bis Schräpeteich                                                                    Februar 
Eulabach                                                  Gelände des Gymnasium                                                                         Februar
Eulabach                                                  Höhe Eula Siedlung bis Zwergenland                                                      ab September i. Arbeit
Reissigbach                                             ab Grundstück Nr 21 - Brücke Kreisstraße                                              August/September 
Deutschenbora                                        Dorfbach Deutschenbora vor Metallbau Maß                                          in Planung
Dreisiger Wasser                                      Zulauf Mühlgraben                                                                                   Januar
Starbacher Dorfbach                                Autobahn bis Rewebecken                                                                      Januar
Reißigbach                                               Ilkendorf  Neue Straßenbrücke                                                                Februar 
Kaschkabach                                           Störstellen beseitigt                                                                                 Februar / März
Kelzgebach                                              Störstellen beseitigt                                                                                 Februar / März
Ketzerbach                                               Störstellen beseitigt                                                                                 Februar / März
Stahnaer Wasser                                      Störstellen beseitigt                                                                                 Februar / März
Schierebach                                             Störstellen beseitigt                                                                                 April
Kelzgebach                                              Beräumung Hochwasser                                                                          Juni / Juli
Stanaer Wasser                                        Beräumung Hochwasser                                                                          Juni / Juli
Ketzerbach                                               Beräumung Hochwasser                                                                          Juni / Juli
Dreißiger Wasser                                      Beräumung Hochwasser                                                                          Juni / Juli
Starbacher Dorfbach                                Seitenarm an der Feuerwehr                                                                    Juni
Ketzerbach                                              Furth Pinnewitz Steinversatz                                                                    August
Ketzerbach                                               Windbruch Ilkendorf bis Gohla                                                                 August
Heynitzer Wasser                                     unterhalb der Teiche                                                                                 September
                                                                                                                                                                                 
Gräben                                                                                                                                                                     
Straße/Ortsteil                                        beräumter Bereich (Aushub+ Bewuchs)                                              Zeitraum d. Beräumg.
Deutschenbora                                        "GG-Deutschenbora" bis Kreisstraße                                                      Januar
Zellaer Str.                                                Grundst. Hellfeier bis  Bahndamm                                                           März
Deutschenbora                                        Graben bei Tulke bis Querung Mahlitzscher Str.                                      Juni/Juli
Eichholzgasse                                          Grundst. Winkler  bis Mulde                                                                     August
Eichholzgasse                                          Bereich Skaterbahn bis Mulde                                                                 August
Eichholzgasse                                          Bereich Gartenanlage "Wilhelm Ay"                                                         August

n Vom Bauhof durchgeführte Gewässerunterhaltung in diesem Jahr
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Gräben                                                                                                                                                                     
Straße/Ortsteil                                        beräumter Bereich (Aushub+ Bewuchs)                                              Zeitraum d. Beräumg.
Eichholzgasse                                          ehm. Gaststätte Muldenperle bis Mulde                                                  August
Abend                                                       oberhalb Grundstück Thierbach                                                              August
Rüsseina                                                  Graben hinter Grundstück Voigt                                                               August
Wauden                                                    OE zur Bach                                                                                             Juli
Heynitz                                                     Gräben Innerorts                                                                                      Juli
Wunschwitz                                              am OE von Malitzsch                                                                               August
Rhäsa                                                       Grunaer Weg am OE von Gruna                                                               September
Gruna                                                       OE Richtung Neubodenbach                                                                   September
Bodenbach                                              Bodenbach richtung Gleißberg                                                                September
                                                                                                                                                                                 
Regenrückhaltebecken/Dämme           
Straße/Ortsteil                                        beräumter Bereich (Aushub+ Bewuchs)                                              Zeitraum d. Beräumg.
Abend                                                       Rückhaltedamm zum Schutz von Abend                                                 August
Stahna                                                      Rückhaltedamm zum Schutz von Stahna                                                August
Bodenbach                                              Rückhaltegraben an alter Starbacher Str.                                                August
Bodenbach                                              Rückhaltedamm zum Schutz v. Bodenbach,                                           August
                                                                 insbesonders Durchlässe Einlaufbereiche frei gelegt                              
                                                                                                                                                                                 September
Starbach                                                  Rewebecken                                                                                            Januar
                                                                                                                                                                                 
Sonstiges                                                beräumter Bereich (Aushub+ Bewuchs)                                              
Eichholzgasse                                          Druchlässe Bereich Skaterbahn - Autobahnbrücke                                August
                                                                 Beräumungsarbeiten mit Bagger bei Kanalspülungen                             
                                                                 Gewässerbegehungen                                                                             
                                                                 Reinigung von Durchlässen und Gittern vor Verrohrungen                      
                                                                 Gesammeltes Schwemmgut laden für Entsorgung                                  

Informationen aus dem Bauamt

Es erfolgt außerdem nach jedem Starkregenereignis eine ständige Kontrolle der erfahrungsgemäß wichtigen Gewässerabschnitte, Einlaufroste und
RRB. 
Bei Bedarf erfolgt eine Reinigung v. Schwemmgut. In Gewässern, dort insbesonders an Brücken, erfolgt  eine Grobreinigung von Abflußhindernis-
sen.
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Amtliche Bekanntmachungen

n Öffentliche Bekanntmachung – Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.
a. bei Wahlen und Abstimmungen

n Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung 
im Rahmen der Wehrerfassung 

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. Novem-
ber 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang
mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene
in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so
genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Aus-
wahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebun-
den. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad
und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese
Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Ab-
stimmung zu löschen oder zu vernichten.

Eine Übermittlung erfolgt nicht:
-     wenn der Betroffene für eine Justizvollzugsanstalt, ein Krankenhaus,

Pflegeheim oder eine ähnliche Einrichtung im Sinne des § 52 BMG
gemeldet ist,

-     eine Auskunftssperre besteht oder
-     der Betroffene der Auskunftserteilung widersprochen hat, bzw. wi-

derspricht.

Der Widerspruch kann bei der Stadtverwaltung Nossen, Bürgerbüro,
Markt 31, 01683 Nossen eingelegt werden. Der Widerspruch gilt bis zu
seinem Widerruf.

Stadtverwaltung Nossen
Bürgerbüro

Die Meldebehörde übermittelt auf Grund des § 58c Absatz 1 Satz 1 des
Soldatengesetzes an das Bundesamt für Wehrerfassung zum Zwecke
der Übersendung von Informationsmaterial jährlich zum 31. März fol-
gende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im
nächsten Jahr volljährig werden: 

1. Familiennamen 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift 

Die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwaltung unter-
bleibt jedoch, wenn die Betroffenen der Datenübermittlung nach § 36
Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes widersprochen haben. 

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung ist schriftlich im Bürger-
büro in Nossen zu erklären.

Nossen, im Oktober 2018

Bürgerbüro

Bekanntmachungen anderer Behörden und Einrichtungen 

Stadt / Gemeinde: Nossen / Käbschütztal
Gemarkungen*: (Teile der Gemarkungen) Leuben, Eulitz, Graupzig, Raßlitz, Käbschütztal

n Bekanntmachung und Ladung

Die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten im Flurbereinigungsgebiet der Ländlichen Neuordnung Leuben-Schleinitz III oder ihre ge-
setzlichen Vertreter und Bevollmächtigten werden hiermit zu einer

Teilnehmerversammlung
eingeladen.

Versammlungsort:   Gasthof Lossen
                                  An der Landstraße 12
                                  01683 Nossen 

Versammlungszeit:  Mittwoch, den 24. Oktober 2018 um 18:00 Uhr

Tagesordnung:         1. Stand des Verfahrens
                                  2. Beitragserhebung
                                  3. Sonstiges
                                  4. Fragen und Anregungen der Teilnehmer

Bitte nehmen Sie diesen Veranstaltungstermin wahr, da jeder Eigentü-
mer und Erbbauberechtigter aus dem Verfahrensgebiet an der Ländli-
chen Neuordnung beteiligt ist und an der Gestaltung dieses Gebietes

mitwirken sollte. Weiterhin wird es in Zukunft Verfahrensabschnitte ge-
ben, an denen jeder Eigentümer und Erbbauberechtigter direkt beteiligt
ist (u. a. Neuzuteilung und Vermessung der Flurstücke, Abschluss der
Wertermittlung, Beitragserhebung). 

*  Zur Information, ob Sie an diesem Verfahren der Ländlichen Neuord-
nung mit Ihrem   Flurstück beteiligt sind, finden Sie unter
http://www.vlnsachsen.de/landkreise/landkreis-meissen/1/leuben-
schleinitz-iii/aktuelle-informationen/ unter „Plan 41“ eine Gebietskarte.

Großenhain, 20.09.2018

gez. Raderecht

Teilnehmergemeinschaft
der Ländlichen Neuordnung
Leuben-Schleinitz III
Der Vorstandsvorsitzende
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